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Bezeichnung, Art und Umfang des Vorhabens:  

Strukturmaßnahmen am Neckar in Mannheim (Stadtteile Feudenheim / Neuostheim) 
Lage der Maßnahmenbereiche: Altneckar und Uferbereiche zwischen Neckar-km 4,600 und 7,900 (Stadt Mann-

heim, Stadtteile Feudenheim und Neuostheim) 

Vorhabenträger bzw. Auftraggeber der Vorplanung: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 52, 76133 Karlsruhe, 
Markgrafenstr. 46 

 

Zusammenfassung 
Das Vorhaben stellt einen Teilbeitrag zu Verbesserung der Gewässerstruktur am Unteren Neckar dar. In 
einem etwa 3,3 km langen Abschnitt des Altneckars im Stadtgebiet von Mannheim sollen neben der 
Schaffung von Lebensräumen für Fische weitere ökologische Belange gefördert und das Gewässer als 
Erlebnisraum aufgewertet werden. Der Gewässerabschnitt ist heute durch ein geradliniges, einheitliches 
und überwiegend durch Blocksteinschüttungen gesichertes Abflussprofil gekennzeichnet. Die Maßnah-
men stehen auch im Zusammenhang mit der in 2023 in Mannheim stattfindenden Bundesgartenschau 
(BUGA 2023) bzw. dem hierfür geplanten „Grünzug Nordost“. Die jetzige Vorplanung der Strukturverbes-
serungsmaßnahmen wird durch das Umweltministerium Baden-Württemberg im Rahmen der Landesiniti-
ative „Unser Neckar“ finanziert, Auftraggeber der Vorplanungs-Unterlagen ist das Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Referat 52. 

Mit dem geplanten Vorhaben können zwar zum Teil nachteilige Umweltauswirkungen i.S.d. UVPG ver-
bunden sein (Verlust von überwiegend mit Fettwiesen, teils auch mit Ruderal-/ Gehölzbeständen bestan-
dener Landfläche im Uferbereiche, z. T. Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, 
Landschaft), die Gutachter kommen dennoch zu der Einschätzung, dass auf die Durchführung einer förm-
lichen Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden kann.  

Umfang und Ausmaß des Vorhabens resp. dessen nachteilige Auswirkungen sind vergleichsweise klein-
flächig und kleinräumig wirksam (kein grenzüberschreitender Charakter, mittlere bis geringe Schwere und 
Komplexität nachteiliger Auswirkungen); darüber hinaus sind mit dem Vorhaben zahlreiche, im Hinblick 
auf das Gewässer aus weiter reichende Positivwirkungen verbunden (Verbesserung der Lebensraumqua-
lität für Fische und andere Fließgewässerbewohner, Wiederherstellung auentypischer Verhältnisse und 
Strukturen und damit einher gehend Erhöhung der biologischen Vielfalt, naturraumtypischer und ökolo-
gisch hochwertiger Lebensräume sowie der Landschaftsbildqualität/ Erholungsfunktion im städtischen 
Kontext). 

Mit den vorliegenden Unterlagen zur UVP-Vorprüfung können alle nach derzeitigem Planungsstand zu 
erwartenden umweltrelevanten Aspekte des Vorhabens, insb. die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
im UVPG genannten Schutzgüter, hinreichend ermittelt, beschrieben und überschlägig bewertet werden. 
Die zur Vermeidung/ Minimierung der zu erwartenden nachteiligen Auswirkungen auf die jeweiligen 
Schutzgüter erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie die zur Kompensation der 
verbleibenden, nicht vermeidbaren erheblichen nachteiligen Auswirkungen darüber hinaus erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen können im Zuge der Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans 
(LBP) zur Eingriffsregelung konkretisiert und ggf. ergänzt werden. Hierzu gehört auch die fachgutachterli-
che Berücksichtigung/ Abarbeitung der Vorgaben des Besonderen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG1. 
In Bezug auf die Schutzgüter des angrenzenden NATURA 2000-Gebietes (FFH-Gebiet 6517-341 „Unterer 
Neckar Heidelberg - Mannheim“) besteht keine relevante Betroffenheit. Potentiell nachteilige baubedingte 
Auswirkungen lassen sich durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (wie im 
Rahmen der Eingriffsregelung bereits zu berücksichtigen) vermeiden. Das Vorhaben wirkt sich positiv auf 
die im FFH-Gebiet besonders zu schützenden Fischarten (Groppe, Meerneunauge, Flussneunauge) aus. 

                                                           
1 Vorliegend erfolgte eine Abschätzung des Artenpotentials bzw. eine überschlägige Betroffenheitsanalyse besonders/ streng 

geschützter Arten auf Basis der Biotopkartierung mittels Zielartenkonzept Baden-Württemberg (siehe Anhang 1). Die im Zielar-
tenkonzept als untersuchungsrelevant ermittelten (Untersuchungsrelevanz 1 und 2) und artenschutzrechtlich relevanten Arten 
(europäische Vogelarten, Arten des Anh. IV resp. auch des Anh. II der FFH-Richtlinie) wurden mit den in den Maßnahmenbe-
reichen und deren Umfeld vorhandenen Biotoptypen/ faunistischen Daten abgeglichen und ihr mögliches Vorkommen entspre-
chend eingeschätzt resp. unter Pkt. 2 Tiere benannt. 
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Entsprechendes ist im Hinblick auf die Schutzzwecke der sonstigen naturschutzrechtlichen Schutzge-
bietsausweisungen im Gebiet zu erwarten. 

Im Hinblick auf unvermeidbare Beeinträchtigungen/ Eingriffe ist ihre prinzipielle Ausgleichbarkeit gegeben; 
es ist nicht zu erwarten, dass dem Vorhaben unüberwindliche naturschutzrechtliche Aspekte entgegen-
stehen. Mit Umsetzung von im Landschaftspflegerischen Begleitplan zu konkretisierenden Vermeidungs-, 
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (inkl. Integration der Anforderungen des Besonderen Ar-
tenschutzes) ist davon auszugehen, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben. 
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Bezeichnung, Art und Umfang des Vorhabens:  

Strukturmaßnahmen am Neckar in Mannheim (Feudenheim / Neuostheim) 
Lage der Maßnahmenbereiche: Altneckar und Uferbereiche zwischen Neckar-km 4,600 und 7,900 (Stadt Mannheim, 
Stadtteile Feudenheim und Neuostheim) 
Vorhabenträger: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 52, 76133 Karlsruhe, Markgrafenstr. 46 
Ziel der Maßnahme: Verbesserung der Gewässerstruktur mit positiven Wirkungen im Hinblick auf  
− Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten und sonstige Ziele der WRRL, 
− Vögel (Röhrichtbrüter, hochstaudenbewohnende Arten, durchziehende Wasservögel) und sonstige auentypische 

Arten, 
− Gewässer- und Vorlandattraktivität für die Naherholung, das Naturerleben und den Tourismus (BUGA 2023), 
− Schaffung von Retentionsraum/ Erhöhung des Wasserrückhalts (Hochwasserschutz), 
− Erhöhung des stofflichen Rückhalts in der Aue und der Selbstreinigungskraft des Gewässers, 
− Reduzierung der Gewässerunterhaltung. 

 
1. Merkmale des Vorhabens 

1.1 Größe und Ausgestaltung des Vorhabens 
Ggf. Angaben zur Anzahl 
u. Ausmaß von Bauwer-
ken, zu Kapazitäten, Pro-
duktionsmengen, Stoff-
durchsatz und gleichartige 
Angaben zu sonstigen 
Größen- und Leistungs-
merkmalen, Abrissarbei-
ten 

Zur Verbesserung der Gewässerstruktur des Altneckars sind folgende dauerhaf-
te, anlagebedingte Maßnahmen vorgesehen (siehe ingenieurbüro kauppert, 
Karlsruhe, Vorplanung Stand 14.06.2019): 
− Rücknahme der Steinschüttung an der Gewässerböschung bis zur Gewäs-

sersohle (Uferentsteinung) und Abflachung des Vorlandes (oberhalb NNW 
mit einer Neigung von ca. 1:4/ 1:5/ 1:9) zur verbesserten Zugänglichkeit und 
lateralen Durchgängigkeit sowie zur Erhöhung der Eigendynamik des Ge-
wässers (Uferabflachung): zwei Abschnitte am Südufer des Neckars (insg. rd. 
1.400 m lang), drei Abschnitte am Nordufer (Maulbeerinsel/ Feudenheimer 
Insel, insg. rd. 1.600 m lang), 

− Schaffung von durchströmten Nebengewässern (Fließgewässer mit einer 
Sohllage ca. 1 m unterhalb NNW und einer Böschungsneigung von 1:3) zur 
Schaffung neuer Laichhabitate und zur Abtrennung sensibler Bereiche: zwei 
Abschnitte am Südufer (Länge insg. ca. 1.370 m), hierdurch 

− Schaffung von Inseln zur Förderung geschützter Strukturen als Bruthabitate: 
an drei Abschnitten am Südufer (Länge insg. 990 m), 

− Schaffung unterstromig angeschlossener Nebengewässer (Stillgewässer mit 
einer Sohllage ca. 2 m unterhalb NNW und einer Böschungsneigung von 1:2) 
zur Schaffung neuer Laichhabitate: an zwei Stellen im Bereich der Feuden-
heimer Insel (Länge insg. rd. 550 m), 

− Vorschüttung des Ufers (aus Aushub anderer Bereiche) zur Ausbildung einer 
Verschwenkung des Stromstrichs zur Erhöhung der Sohlvarianz und Strö-
mungsdiversität: insg. fünf Abschnitte (Länge insg. ca. 1.680 m), 

− Einbau von Strömungslenkern/ Lenkbuhnen zur Ausbildung einer Verschwen-
kung des Stromstrichs zur Erhöhung der Sohlvarianz und Strömungsdiversi-
tät in Bereichen, in denen keine Ufervorschüttung möglich und sinnvoll ist: ei-
ne Leitbuhne auf Höhe des Westrands der Maulbeerinsel (vor Zusammen-
fluss von Altneckar und Neckarkanal) sowie ein Strömungslenker (Länge ca. 
70 m), 

− Rückverlegung des Ufers (Uferrückverlegung) zur Ausbildung einer Ver-
schwenkung des Stromstrichs zur Erhöhung der Sohlvarianz und Strömungs-
diversität: insg. zwei Abschnitte am Südufer (Länge insg. ca. 300 m), 

− Technisch-biologische Ufersicherung zum Schutz sensibler Uferzonen, die 
durch die Verschwenkung des Stromstrichs einem verstärkten Strömungsan-
griff ausgesetzt sind: an zwei Abschnitten am Nordufer (Länge insg. rd. 500 
m), 

− Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch den Hochwasserdamm, bspw. 
durch Unterführung mit Hochwassersperrtor o. ä. (Hochwasserdamm auf der 
linken Uferseite auf Höhe Neckar-km 5,900), 

− evtl. noch Deichabflachung am linken Ufer (Länge ca. 500 m) und Anlage von 
Flachufern am rechten Ufer (Länge ca. 800 m): tatsächlicher Maßnahmenum-
fang muss noch im Einvernehmen mit dem Hochwasserschutz resp. den be-
troffenen Belangen geklärt werden. 
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1. Merkmale des Vorhabens 
Bei den Maßnahmen westlich der Riedbahnbrücke stehen neben der Gewäs-
serstrukturierung (inkl. Verschwenkung des Stromstrichs) das Gewässererleben 
bzw. die bessere Zugänglichkeit des Gewässerufers im Vordergrund; im östli-
chen Abschnitt liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen auf der Schaffung neuer 
Habitate. 
Baubedingt sind darüber hinaus folgende temporäre Maßnahmen vorgesehen: 
− Baubedingte Zuwegungen: überwiegend auf bestehenden befestigten/ ver-

siegelten Wegen/ Straßen, neue, temporäre Baustraße lediglich am Südufer 
im Westen vorgesehen. 

− Anlage von Zwischenlagerflächen: auf verschiedenen Flächen, soweit mög-
lich auf den Maßnahmenflächen, darüber hinaus randlich davon. 

Nicht wiederverwendbares Material soll zwischengelagert und über den Was-
serweg abtransportiert werden. 

Angaben der vom Vorha-
ben (einschl. aller „Ne-
beneinrichtungen“) benö-
tigte(n) Fläche(n) 

Insgesamt finden (gemäß derzeitigem Vorplanungsstand) im Zuge der Struk-
turmaßnahmen dauerhafte anlagebedingte Umgestaltungsmaßnahmen auf ei-
ner Fläche von rd. 23 ha statt (inkl. der Eventualmaßnahmen M5 und M14). 
Zukünftig werden auf den Flächen überschlägig folgende Strukturen vorhanden 
sein: 
− Uferböschung/ Flachuferbereich/ Flachwasserzone (unbefestigt): ca. 10 ha 

(M1, M4, M8, M13, M14, M18, M21), 
− Uferböschung/ Leitbuhne/ Strömungslenker (befestigt): ca. 2 ha (M3, M15, 

M16, M17, M19, M20, M22, M23, M24), 
− Fließgewässer: ca. 5,1 ha (M2, M9), 
− Stillgewässer: ca. 2,3 ha (M11, M12), 
− Inselfläche: ca. 1,8 ha (M7, M10), 
− Sonstige Landfläche (Dammabflachung, Unterführung): ca. 1,8 ha (M5, M6). 
Der Bauverkehr wird weitgehend über das bestehende Verkehrswegenetz sowie 
über den Neckar abgewickelt. Die baubedingte Trassenlänge für Bauzufahrten 
bisher nicht entsprechend genutzter bzw. versiegelter/ befestigter Flächen be-
trägt überschlägig ca. 600 m. Der Umfang von Zwischenlagerflächen außerhalb 
von Maßnahmenbereichen wird auf ca. 0,6 ha geschätzt. Die Flächen werden 
nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder entsprechend dem Vorzustand 
hergestellt. 
Nähere Angaben zur Bauzeit liegen noch nicht vor; diese ist abhängig von den 
tatsächlich umgesetzten Maßnahmen und kann auch abschnittsweise erfolgen. 

Sofern ein Prüfwert für 
Größe oder Leistung (ge-
mäß Anlage 1 zum 
UVPG) für das Projekt 
vorhanden ist: Inwieweit 
wird dieser überschritten? 
Wie weit ist der Abstand 
zum X-Wert? 

Das wasserwirtschaftliche Vorhaben bedarf als sonstige Ausbaumaßnahme 
gemäß Anlage 1 zum UVPG (Nr. 13.18.1) einer allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls; ein Prüfwert für Größe und Leistung wird nicht benannt.  
Weitergehende Anforderungen gem. baden-württembergischem UVwG (siehe 
dort Anlage 1) bestehen nicht. 

1.2 Zusammenwirken mit an-
deren bestehenden/ zuge-
lassenen Vorhaben/ Tä-
tigkeiten 

Im betrachteten Gewässerabschnitt wurden in den vergangenen Jahren bereits 
drei strukturelle Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt (Anlage von Schluten im 
Bereich der Maulbeerinsel und im Bereich Wörthel bzw. eines durchströmten 
Nebengerinnes im Bereich Wörthel).  
Im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau BUGA 2023 ist die Überspan-
nung des Neckarkanals/ Altneckars westlich der Riedbahntrasse mit einer Seil-
bahn vorgesehen. 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen 
Fläche Anlagebedingt finden Umgestaltungsmaßnahmen auf einer Fläche von rd. 23 ha 

statt (s. o.), davon sind derzeit: 
− ca. 2,2 ha Wasserfläche, 
− ca. 1 ha Uferböschung, 
− ca. 19,8 ha Gewässerrandbereiche und sonstige Landfläche.  
Die baubedingte Flächeninanspruchnahme für Bauzufahrten/ Lagerflächen bis-
her nicht entsprechend genutzter, versiegelter/ befestigter bzw. außerhalb von 
Maßnahmenbereichen gelegenen Flächen beträgt überschlägig ca. 1 ha (s. o.). 
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1. Merkmale des Vorhabens 
Die Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder entsprechend 
dem Vorzustand hergestellt. 

Boden Dauerhafte Umwandlung von  

− Landfläche zu Uferböschung/ Flachuferbereich/ Flachwasserzone/ Insel netto 
rd. 12,8 ha,  

− Landfläche zu Gewässer netto rd. 5,2 ha.  
Nettoneubefestigung von Flächen: ca. 0,5 ha. 
Bodenumlagerungen, -abtrag bzw. -auftrag max. ca. 23 ha. 
Evtl. baubedingte Bodenverdichtungen. 
Evtl. vorhabensbedingte Stoffeinträge (s. u.). 

Wasser Veränderung der Gewässerstruktur und Verschwenkung des Stromstrichs des 
Altneckars; bereichsweise vermutlich mit Veränderung der Strömungsverhält-
nisse und des Sedimenttransports. 
Schaffung von Retentionsraum bzw. Erhöhung des Hochwasserrückhalts. 
Anlage von Seitengewässern und Stillgewässern. 
Evtl. bau-/ anlagebedingte Stoffeinträge (s. u.)/ Wasserverbrauch. 
Die Maßnahmen betreffen das Gewässer bzw. Gewässerrandbereiche mit Lage 
im Überschwemmungsgebiet, so dass insbesondere anlagebedingte Auswir-
kungen auf das Grundwasser (Grundwasserneubildungsrate, Schutzpotential 
der Grundwasserüberdeckung) von untergeordneter Bedeutung sind. Eine 
Grundwasserentnahme erfolgt nicht. 

Tiere Dauerhafter Verlust von Lebensräumen resp. Neuschaffung von Lebensräumen 
(naturnahe Fließ-/ Stillgewässer, amphibische Bereiche, Inseln). 
Verbesserung der lateralen Durchgängigkeit für Gewässertiere. 
Förderung von Fließgewässerarten. 
Evtl. baubedingte Individuenverluste von Tieren. 
Baubedingte Störungen/ Beeinträchtigungen von Tieren insb. durch Lärm, Licht, 
Bewegungsunruhe, Stoffeinträge (Boden/ Gewässer, s. u.). 
Baubedingter, temporärer Verlust von Lebensräumen. 

Pflanzen Dauerhafter Verlust von Vegetationsbeständen bzw. Veränderung der Vegetati-
onsstruktur (Förderung auentypischer Vegetationsbestände). 
Baubedingte Emissionen von Schadstoffen und sonstige Stoffeinträge. 
Baubedingter, temporärer Verlust von Vegetationsbeständen. 

Biologische Vielfalt Veränderung der Standortbedingungen inkl. Entstehen neuer auentypischer Le-
bensräume (s. o.). 
Minderung von Zerschneidungseffekten/ der Isolationswirkung von Gewässer-
Lebensräumen (s. o.). 

Klima/ Luft Vorhabensbedingt keine relevante Veränderung der lokalklimatischen Entlas-
tungsfunktionen des Gewässers und seiner Randbereiche (Freiflächen) zu er-
warten. 
Baubedingte Stoffeinträge, jedoch keine deutlich wahrnehm- bzw. messbare Be-
lastung der Umgebung zu erwarten (s. u.). 

Landschaft Dauerhafter Verlust resp. Neuschaffung naturnaher, landschaftsbildprägender 
Strukturen. 
Morphologische Veränderungen/ Reliefveränderungen. 
Baubedingte Störungen durch Lärm, Licht, Bewegungsunruhe, Schadstoff-
emissionen (im Hinblick auf naturbezogene/ landschaftsgebundene Erholungs-
nutzung, s. u.). 
Baubedingter, temporärer Verlust von Vegetationsstrukturen. 

1.4 Erzeugung von Abfällen 
im Sinne von § 3 Absatz 1 
und 8 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes 

Vorwiegend baubedingt: insb. Materialien der Uferbefestigungen/ Erdaushub 
(soweit möglich Wiederverwertung vor Ort), evtl. belasteter Boden/ Material, 
Baustellenabfälle, Siedlungsabfälle. Abfälle werden nach den geltenden abfall-
rechtlichen Vorgaben ordnungsgemäß abgefahren, entsorgt oder andernorts 
wiederverwertet. 
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1. Merkmale des Vorhabens 

Betriebsbedingt im Rahmen der Gewässerunterhaltung wie bisher. 
1.5 Umweltverschmutzung 

und Belästigungen 
Mit dem Vorhaben ist baubedingt (nicht anlage-/ betriebsbedingt) möglicher-
weise eine deutlich wahrnehm- bzw. messbare Belastung der Umgebung durch 
- Stoffeinträge in Boden und Wasser (in relevanten Umfang nur bei nicht 

sachgemäßem Umgang mit entsprechend gefährdenden Bau-/ Betriebs-
stoffen), 

- Geräusche (im unmittelbaren Umfeld der Maßnahmenbereiche), 
- evtl. Lichteinwirkungen (im unmittelbaren Umfeld der Maßnahmenberei-

che), 
verbunden. 
Eine deutlich wahrnehm- bzw. messbare Belastung der Umgebung durch 
- Stoffeinträge in die Luft,  
- (Ab)Wärme, 
- Erschütterungen, 
- ionisierende Strahlungen, 
- elektromagnetische Felder, 
- Gerüche/ Staub 
ist vorhabensbedingt nicht zu erwarten. 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen einschließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die 
durch den Klimawandel bedingt sind, insb. auf … 

1.6.1 verwendete Stoffe und 
Technologien 

Während der Bauphase ist die Beförderung und der Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen i. S. des WHG anzunehmen; ein sorgsamer, den gesetzlichen 
Regelungen entsprechender Umgang mit entsprechenden Stoffen ist vorauszu-
setzen bzw. kann vorausgesetzt werden. 
Während der Bauphase werden geeignete Regelungen/ Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Retentionsfunktion resp. des Wasserabflusses und der Hoch-
wassersicherheit getroffen. 
Anlage-/ betriebsbedingt sind durch die verwendeten Stoffe und Technologien 
keine besonderen Risiken durch Störfälle, Unfälle und Katastrophen zu erwar-
ten. Dies schließt Beeinträchtigungen der Schifffahrt (Erhöhung des Unfallrisi-
kos) ein. 

1.6.2 die Anfälligkeit des Vor-
habens für Störfälle im 
Sinne des § 2 Nummer 7 
der Störfall-Verordnung 

Das Vorhaben weist keine besondere Anfälligkeit für Störfälle (Ereignis, das 
unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des Betriebsbereichs zu einer 
ernsten Gefahr oder zu Sachschäden nach Anhang VI Teil 1 Ziffer I Nummer 4 
führt) auf.  

1.7 Risiken für die menschli-
che Gesundheit 

Im Hinblick auf mögliche Kampfmittel / Altlastenverdachtsflächen in den Maß-
nahmenbereichen werden die rechtlichen Vorgaben/ Anforderungen berücksich-
tigt. 
Mit baubedingt evtl. anfallenden Abwässern wird ordnungsgemäß umgegangen. 
Während der Bauphase werden geeignete Regelungen/ Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Hochwassersicherheit getroffen. 
Anlage-/ betriebsbedingt sind keine besonderen Risiken für die menschliche 
Gesundheit zu erwarten. 

 
 

https://www.jurion.de/gesetze/12_bimschv-1/anhang_6/?from=1%3A139545%2C3%2C20171214
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2. Standort des Vorha-

bens 
(ökologische Empfind-
lichkeit des Gebiets) 

nein ja Art, Größe, Umfang der Betroffenheit 

2.1 Bestehende Nutzungen des Gebiets (Nutzungskriterien) 
 
- Siedlung 
- Ver-/ Entsorgung 
- Verkehr 
- Erholung 
- Landwirtschaft 
- Forstwirtschaft 
- Fischerei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In den Maßnahmenbereichen: 
• Landwirtschaftsflächen (Wiesen/ Weiden), 
• Wege, Straßen und Plätze, insb. querende Brücke der B 38a 

und Riedbahnbrücke, 
• unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen, 
• Altneckar, Vorland und Inseln: insb. Freizeitfischerei (Angelfi-

scherei), Wassersport auf dem Altneckar (muskelkraftbetriebe-
ne Freizeitschifffahrt) und sonstige naturbezogene/ land-
schaftsgebundene Erholungsnutzung. 

Flächennutzungsplan Nachbarschaftsverband Heidelberg-
Mannheim 2015/ 2020: Darstellung der Vorhabensbereiche als 
Grünflächen und Wasserflächen inkl. Hochwasserschutz, Pro-
duktleitung am Südrand, Bauschutz-/ Bauüberwachungsbereich 
nach Luftverkehrsgesetz. 
Im Rahmen der BUGA 2023 geplante Seilbahntrasse über den 
Altneckar/ Neckarkanal zur Verbindung des Luisenparks mit dem 
Spinelli-Gelände („Grünzug Nordost“). 

Randlich: 
• Neckar/ Neckarkanal: Bundeswasserstraße (Wasserstraßen-

klasse Va), 
• Kraftwerk Feudenheim sowie Kraftwerkskanal, 
• Erholungsnutzung, verschiedene Freizeit- und Sportanlagen 

bzw. Campingplatz im Gewässerumfeld, Luisenpark, 
• Siedlungsflächen. 

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen 
Fläche Die max. rd. 23 ha umfassenden Maßnahmenflächen setzen sich überwiegend 

aus Grünland (rd. 13,6 ha), Ruderalvegetation (ca. 2,6 ha), Gehölzbeständen 
(ca. 2,4 ha), Wasserfläche (ca. 2,1 ha), Uferböschung (ca. 1 ha), Wege-/ Ver-
kehrs-/ Infrastrukturflächen (ca. 1,3 ha) und untergeordnet aus Röhricht (< 0,1 
ha) zusammen.  

Boden Für die Maßnahmenbereiche sind keine näheren Angaben zum Boden vorhan-
den, in der amtlichen Bodenkarte BK50 sind die Flächen als Siedlungsgebiet er-
fasst (Grundlage BK50, http://maps.lgrb-bw.de/); natürlicherweise sind anzutref-
fen: holozäne Substrate, insbesondere junge/ jüngere Auensedimente des 
Neckars aus sandigem bis schluffigem Lehm, schluffigem bis lehmigem Sand 
bzw. schwach kiesigem Sand, Lehm oder Schluff auf sandigem Kies, ursprüng-
lich kalkhaltiger Brauner Auenboden (siehe unten), im Bereich von Altwasserbil-
dungen ursprünglich auch Pseudogley, Gley-Kolluvium, pseudovergleyter Au-
engley-Brauner Auenboden und Auengley; in den Maßnahmenbereichen sind 
größtenteils erhebliche Vorbelastungen durch Abgrabungen, Auffüllungen/ Auf-
schüttungen, Verdichtungen, Befestigungen und Versiegelungen vorhanden. 
Weniger vorbelastete Böden kommen vor allem oberhalb der Maßnahmenbe-
reiche resp. evtl. am Ostrand der Maßnahmenfläche M14 vor: Die schmalen 
Überflutungsflächen entlang des Neckars sind als Bodenkundliche Einheit 
„Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus jüngsten Hochwassersedimenten des 
Neckars (w68)“ gekennzeichnet (Gründigkeit flach bis mäßig tief, geringe bis 
mittlere nutzbare Feldkapazität, mittlere bis sehr hohe Luftkapazität, hohe bis 
äußerst hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr geringe bis geringe Sorptionskapazi-
tät und geringe bis hohe Erodierbarkeit). Die Bedeutung dieser Böden im Hin-
blick auf die Bodenfunktionen ist wie folgt einzustufen: 

− Standort für naturnahe Vegetation: hoch (3,0) 
− Natürliche Bodenfruchtbarkeit: gering bis mittel (1,5) 
− Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (LN): sehr hoch (4,0) 
− Filter und Puffer für Schadstoffe (LN) mittel bis hoch (2,5) 
− Gesamtbewertung (LN): hoch (2,67). 
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In den Maßnahmenbereichen sind aufgrund der Vorbelastungen keine naturge-
schichtlich/ landschaftsgeschichtlich bedeutsamen Böden vorhanden. Die weni-
ger vorbelasteten, vorwiegend oberhalb der Maßnahmenbereiche gelegenen 
Standorte der Braunen Auenböden entlang des Neckars sind als „Archiv der Na-
turgeschichte“ (mit rezenten Bodenbildungsprozesse) besonders bedeutsam. 
Geotope oder Moore sind nicht vorhanden. 
Aufgrund der hohen Dichte an Kriegseinwirkungen während des 2. Weltkriegs 
ist im Vorhabensbereich mit Kampfmitteln zu rechnen. Möglicherweise können 
auch Altablagerungen/ Altstandorten/ Altlastenverdachtsflächen vorhanden sein 
(insb. im Osten der Feudenheimer Insel). 

Landschaft Der Vorhabensbereich ist Teil des Naturraums „Neckar-Rheinebene” (Nr. 224). 
Die eigentliche Neckar-Rheinebene wird durch den Schwemmkegel des 
Neckars gebildet, der nur im südwestlichen Teil von Flugsandfeldern (Schwet-
zinger Sand) überdeckt wird (http://fachdokumente.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/92374/brief224.pdf). An seiner Oberfläche präsentiert er sich 
als eine vom Relief her insgesamt relativ ausgeglichene mehr oder weniger 
ebene Landschaft. Der Neckar-Schwemmkegel ist nahezu unbewaldet und wird 
aufgrund der günstigen Standortbedingungen, soweit nicht überbaut, intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Horizontabschließend sind in weiten Teilen die Sied-
lungsränder. Aus einer ehemals gestreuten Anordnung von Siedlungen haben 
sich im Randbereich der Niederterrasse, im Bereich der Entwicklungsachsen 
und entlang der Bergstraße - wenn auch nicht durchgängige - bandartige Struk-
turen entwickelt.  
Als selbstständige Landschaftsbildeinheiten mit ihren typischen Elementen sind 
insbesondere die Waldbereiche, der Neckar mit Überflutungsflächen, die Niede-
rungen der Hessischen Rheinebene sowie die Bergstraße schutzwürdig (IUS 
19992). Bezogen auf den Vorhabensbereich und dessen Umfeld sind insbeson-
dere folgende prägende Elemente vorhanden bzw. im Hinblick auf das Land-
schaftsbild bedeutsam: 
• Gewässerstrukturen und Vegetationsbestände der naturnahen Flussaue (na-

turnaher Gewässerverlauf inkl. Altwässern/ Altarmen und vielgestaltigen 
Uferzonen/ Kiesinseln sowie Wasserpflanzengesellschaften, Röhrichte/ 
feuchte Hochstaudenfluren, Weidengebüsche, Auwälder bzw. extensiv ge-
nutztes Grünland im Randbereich), Neckar auch als landschaftliche Leitlinie 
prägend; 

• Bestände des Weißen Maulbeerbaums (Maulbeerinsel als kulturgeschichtli-
ches Dokument). 

Wasser Oberflächengewässer: 
Neckar / Altneckar/ Neckarkanal Feudenheim: 
• Neckarkanal und Neckar unterhalb Einmündung Neckarkanal: Bundeswas-

serstraße (Wasserstraßenklasse Va), Altneckar und Kraftwerkskanal WKA 
Feudenheim: Gewässer II. Ordnung, Altneckar Ausleitungs- bzw. Restwas-
serstrecke des Kraftwerks Feudenheim, bei niedrigen und mittleren Wasser-
ständen nur geringe Wassermenge im Altneckar, 

• Teil des WRRL-Flusswasserkörpers WK-Nr. 4-05, Neckar (BW) ab Kocher 
(TBG 49 - Neckar unterhalb Kocher (ohne Jagst) bis Mündung Rhein), 

• Gewässertyp 10 (Kiesgeprägte Ströme), 
• Biologische Gewässergüte (2004): II (mäßig belastet), 
• Gewässerstrukturgüte (2017): Altneckar unterhalb Kraftwerkskanal „sehr 

stark verändert (6)“, Altneckar oberhalb Kraftwerkskanal „stark verändert (5)“, 
Neckarkanal und Neckar unterhalb Einmündung Neckarkanal „vollständig 
verändert (7)“, 

• Bewertung WRRL (Stand Dezember 2015):  
− Biologische Qualitätskomponenten: Makrophyten und Phytobenthos 

„mäßig“, Phytoplankton „mäßig“ u. Makrozoobenthos „unbefriedigend“, 
Fische noch nicht bewertet/ unklassifiziert. 
 

                                                           
2 IUS - INSTITUT FÜR UMWELTSTUDIEN (1999): Landschaftsplan Verbandsgebiet des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-

Mannheim. August 1999. Auftraggeber: Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim. Heidelberg. 
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− Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Durchgängigkeit, Morpho-
logie und Wasserhaushalt „nicht gut“. 

− Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: bei Wassertemperatur, 
pH-Wert, BSB5, Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Chlorid werden Orien-
tierungswerte eingehalten; bei Sauerstoffgehalt und ortho-Phosphat-
Phosphor werden Orientierungswerte überschritten; bei Flussge-
bietsspezifischen Schadstoffen keine Überschreitung von Umweltquali-
tätsnormen; bei Quecksilber, bromiertem Diphenylether, polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen bzw. Fluroranthen Überschreitung 
der Qualitätsnorm der RL 2013/39/EU. 

Der Ökologische Zustand resp. das Ökologische Potential des Oberflächenwas-
serkörpers wird insgesamt als „unbefriedigend“ eingestuft (erheblich veränderter 
Flusswasserkörper - HMBW); signifikante Belastungen bestehen insbesondere 
durch Abflussregulierungen, morphologische Veränderungen und Belastungs-
quellen (Punktquellen/ diffuse Quellen, Anreicherung mit Nährstoffen, prioritären 
Stoffen und spezifischen Schadstoffen). 
Handlungsbedarf besteht deshalb im Hinblick auf die Durchgängigkeit, die Min-
destwasserführung, die Gewässerstruktur, die Trophie sowie PAK und ubiquitä-
re Stoffe; der vorliegende Gewässerabschnitt ist Teil insb. der Programmstrecke 
Hydromorphologie mit Optimierung der ökologischen Durchgängigkeit, Verbes-
serung des Mindestabflusses und der Gewässerstruktur. 

Grundwasser: 
• Hydrogeologisch: Quartäre/ Pliozäne Sande und Kiese im Oberrheingraben, 
• Grundwasserleiter, Ergiebigkeit hoch, Lockergesteins-Grundwasserleiter 

(Klasse 2 - hoch) mit Zwischenhorizonten, 
• Grundwasserneubildungsrate (vieljähriges Mittel gemäß Angaben im Wasser- 

und Bodenatlas Baden-Württemberg, Stand 2012): ca. 50 - 100 mm/a, insg. 
gering, 

• Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung: gering, 
• Teil des Grundwasserkörpers GWK-Nr. 16.2 Rhein-Neckar, Chemischer Zu-

stand: „schlecht“ (flächenhafte Überschreitung der Schwellenwerte gem. An-
lage 2 GrwV für Nitrat), Bewertung WRRL: „gefährdeter Grundwasserkörper“; 
Mengenmäßiger Zustand: „gut“, Bewertung WRRL: „nicht gefährdet“;  
Handlungsbedarf besteht im Hinblick auf die Reduzierung der Nitratbelas-
tung. 

Tiere Fledermäuse: 
Gemäß den vom LUBW bereit gestellten Daten (bezogen TK25-Quadranten, 
Stand 2012) können im Vorhabensbereich Braunes Langohr, Großer Abendseg-
ler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zweifarbfle-
dermaus und Zwergfledermaus vorkommen. Darüber hinaus sind Vorkommen 
der Mückenfledermaus und der Weißrandfledermaus möglich (vgl. auch IUS 
20153). Neben der Nutzung als Jagdgebiet ist bei Baumhöhlen/ Kästen aufsu-
chenden Arten auch eine Quartiernutzung (vermutlich Einzelquartiere) denkbar. 
Sonstige streng geschützte Säugetiere: 
Mit Vorkommen von Wildkatze und Luchs ist in dem innerstädtisch gelegenen 
und anthropogen stark genutzten Vorhabensbereich nicht zu rechnen; ein Vor-
kommen der Haselmaus ist aufgrund des Fehlens durchgehender essentieller 
Lebensraumstrukturen (dorniges Gebüsch, Haselnusssträucher, Beerensträu-
cher) sowie der innerstädtischen Lage bzw. dem Vorkommen freilaufender 
Hauskatzen unwahrscheinlich. Vorkommen von Feldhamster und Fischotter 
können ebenfalls ausgeschlossen werden. Nachweise/ Fraßspuren des Bibers 
entlang des Neckars können aktuell bis auf Höhe des Projektgebiets beobachtet 
werden. 
 
 

                                                           
3 IUS - INSTITUT FÜR UMWELTSTUDIEN WEIBEL & NESS GMBH (2015): Artenschutzrechtlich relevante faunistische Bestandserfas-

sung und -bewertung für Spinelli-Barracks, BUGA-Gelände und Varianten der Straße „Am Aubuckel“. Abschlussbericht 8. Juni 
2015. Auftraggeber: Stadt Mannheim. Heidelberg. 64 S. 
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Vögel: 
Als Brutvögel (teils unregelmäßig) kommen im Bereich der Maulbeerinsel/ Feu-
denheimer Insel - neben weit verbreiteten, weniger anspruchsvollen Arten - fol-
gende Arten vor (bzw. können vorkommen): insb. baum- und strauchbrütende 
Arten wie Baumfalke, Baumpieper (pot.), Bluthänfling, Feldsperling (pot.), Fitis 
(pot.), Gelbspötter (pot.), Kuckuck, Nachtigall, Star, Sumpfmeise/ Weidenmeise 
(pot.) oder auch Sumpfrohrsänger (pot.) (IUS 20144). 
Der Altneckar ist mangels Schwimmblattvegetation und offener Steilufer bzw. 
nur vereinzeltem Vorkommen typischer Ufervegetation (wie Röhrichte, Groß-
seggenriede, Weidengebüsche) für anspruchsvollere an Gewässer und Feucht-
biotope gebundene Vögel größtenteils ungeeignet. Potentiale für besonders 
schutzrelevante Vogelarten beschränken sich auf die künstlich angelegten, na-
turnah gestalteten Seitengewässer im Bereich der Maulbeerinsel / Feudenhei-
mer Insel, wo sich potentiell Flussregenpfeifer oder Zwergtaucher, an einer 
Steilwand am Südufer auch der Eisvogel ansiedeln könnten.  
Für Wasservögel, wie Stockente, Blässhuhn, Lachmöwe oder auch Zwergtau-
cher, ist das Gewässer insb. im Winterhalbjahr bedeutsam. 
Für Offenlandarten stellen das Neckarvorland, die Neckarufer und die Offen-
landflächen im Bereich der Maulbeerinsel/ Feudenheimer Insel wichtige Nah-
rungshabitate dar (Brutplätze befinden sich außerhalb). 
Fische: 
Die Fischfauna im Unteren Neckar weist eine hohe Artenidentität zum Rhein 
auf. Von den nach Anh. II FFH-RL besonders geschützten Arten wurden bei 
Elektrobefischungen/ Netzfängen in 2004/ 2005 auf Gewässerabschnitten ober-
halb (Höhe Ladenburg/ Wieblingen) außer dem Rapfen, Bitterling und Groppe 
sowie Fluss-/ Meerneunauge als durchziehende Arten nachgewiesen (HART-
MANN & HÜSGEN 20085); aus jüngerer Zeit liegen auch Nachweise der Wander-
fischarten Lachs und Meerforelle sowie des Maifischs vor (ebenfalls als durch-
ziehende Arten). Als weitere gefährdete Arten kommen zudem Aal, Barbe, Ha-
sel, Nase, Rotfeder und Schleie vor. Die Befischungsergebnisse aus 2004/ 
2005 zeigen, dass bei den Laich- und Jungfischlebensräumen aller ökologi-
schen Gilden erhebliche Defizite vorhanden sind. Im Gewässersystem sind nur 
solche Arten mit annähernd mittleren bis hohen Jungfischdichten vertreten, de-
ren Reproduktion sich den ungünstigen Verhältnissen im Unteren Neckar ent-
ziehen kann. Sehr hohe Jungfischdefizite liegen bei den meisten strömungslie-
benden Arten vor. 
Ergebnisse der Elektrobefischung im Neckar/ Altneckar durch das IUs im 
Herbst 2018 (siehe auch Anhang 2): 
Das Ergebnis der Elektrobefischung im Altneckar südlich der Schleuse Feuden-
heim wird stark dominiert von der neozooischen Schwarzmundgrundel, die an 
allen neun Probestrecken mehr als 95 % (!) der Individuendichte erreicht. Dies 
ist auffällig und nicht alleine durch die Selektivität der Elektrobefischung in der 
überwiegend vorhandenen Blocksteinschüttung zu erklären.  
Zweithäufigste Art ist die ebenfalls neozooische Kesslergrundel, für die die obi-
gen Aussagen gleichsinnig gelten. 
Gewässertypische, rheophile Arten wie Döbel, Hasel, Barbe und Nase kommen 
nur in Einzeltieren vor, wobei zumindest bei Hasel und Döbel die Reproduktion 
gelingt. Auch unter Berücksichtigung der sehr schwer zu befischenden Riffle-
strukturen unterhalb der Schwelle an der Autobahnbrücke (Probestrecken 7 und 
8, siehe Anhang 2) wird dieses Ergebnis als ungenügend beurteilt. 
Selbst die ubiquitären Arten Rotauge, Flussbarsch, Ukelei sind nicht in der La-
ge, nennenswerte Dominanzanteile zu erreichen. Der Aal immerhin ist an nahe-
zu allen Probestellen vertreten. Allerdings rekrutiert sich diese Art vermutlich 
ausschließlich aus Besatz und kann insoweit nur eingeschränkt zur Beurteilung 
der Lebensraumqualität herangezogen werden 
Inwieweit der extreme Sommer 2018 die Ergebnisse in Bezug auf die Reproduk-
tion beeinträchtigt hat, ist unklar. Einerseits wäre zu erwarten, dass die Grun-

                                                           
4 IUS - INSTITUT FÜR UMWELTSTUDIEN WEIBEL & NESS GMBH (2014): Biotopkartierung Mannheim Grünzug Nordost mit faunistischer 

Potentialeinschätzung. Auftraggeber: Stadt Mannheim. Heidelberg. 56 S. 
5 HARTMANN, F. & S. HÜSGEN (2008): Vom Wildfluss zur Wasserstraße - Fischfauna und Fischerei im Unteren Neckar. Fische-

reibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe. 72 S. 
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deln von hohen Wassertemperaturen aufgrund ihrer Herkunft aus dem pontisch-
kaspischen Raum eher profitieren, andererseits sollte auch das Ausbleiben von 
Hochwässern in der Reproduktionsphase 2018 das Aufkommen von Brut aller 
Arten grundsätzlich begünstigen. Inwieweit das frühzeitige Trockenfallen der 
vorhandenen kleinen Stillgewässerarme am Altneckar (Fischkinderstuben) die 
fehlende Reproduktion typischer Arten erklären kann, bleibt unklar. Schließlich 
bleibt anzumerken, dass viele der gefundenen Cypriniden deutliche Schuppen-
verluste aufwiesen, für die auch keine Erklärung angegeben werden kann. 
Die Fischbesiedlung des Gewässerabschnitts wird aktuell von der fehlenden 
Tiefenvarianz und der uniformen Ausgestaltung seiner Ufer (überwiegend 
Blocksteinschüttung) bestimmt. Wasserpflanzen, Baumwurzeln oder Totholz als 
weitere Strukturelemente sind kaum vorhanden. Es fehlen insbesondere dauer-
haft flach überströmte, kiesige Abschnitte mit wechselnden Strömungsmustern, 
als Laichplatz für rheophile Arten. Die wenigen vorhandenen Kiesflächen wer-
den wegen der geraden Linienführung einheitlich stark an- bzw. überströmt und 
scheinen die genannte Funktion nicht erfüllen zu können. Die Grundeln und der 
Aal kommen unter diesen Rahmenbedingungen relativ gut zurecht und spiegeln 
so die strukturelle Lebensraumqualität wider. 
Alle Maßnahmen die das Ziel verfolgen, die genannten Defizite zu beseitigen, 
sind grundsätzlich geeignet, die Lebensraumqualität für Fische und anderer 
Fließgewässerbewohner zu verbessern. Hierzu zählen insbesondere Änderun-
gen der Linienführung zur Schaffung von Prall- und Gleitstrukturen und die Ent-
fesselung der Ufer. Parallele Fließrinnen mit Tiefenvarianz und ausreichend tief 
angebundene Stillwasserarme stellen weitere wertvolle Lebensräume bereit. 
In ganz ähnlicher Weise beschreiben HARTMANN & HÜSGEN (2008) die Defizite 
und die daraus abgeleiteten Entwicklungsziele und Maßnahmenvorschläge für 
den Unteren Neckar. 
Amphibien: 
Der Vorhabensbereich ist aufgrund der Fischbesiedlung im Neckar als Lebens-
raum für Amphibien weniger geeignet. Eventuell können Erdkröte und Teich-
frosch vorkommen, da diese gegenüber dem Fraßdruck vieler Fischarten ver-
gleichsweise unempfindlich sind. SFN (2012)6 wiesen 2012 Vorkommen des 
Teichfroschs in der Schlute am Südufer der Maulbeerinsel nach (Nutzung als 
Aufenthaltsgewässer, keine Reproduktion). Vorkommen von nach Anh. IV/ II 
FFH-RL streng/ besonders geschützten Amphibien sind unwahrscheinlich. 
Reptilien: 
Von Vorkommen der nach Anh. IV FFH-RL streng geschützten Zauneidechse 
und Mauereidechse (allochthone Unterart) bzw. der landesweit gefährdeten 
Ringelnatter ist auszugehen. Vorkommen weiterer, nach Anh. IV FFH-RL streng 
geschützter Reptilien sind aufgrund der jeweiligen artspezifischen Habitatan-
sprüche auszuschließen. 
Tagfalter und Widderchen: 
Vorkommen von nach Anh. IV/ II FFH-RL streng/ besonders geschützten 
Schmetterlingen sind aufgrund ihrer aktuellen Verbreitungssituation resp. der 
jeweiligen artspezifischen Habitatansprüche weitgehend auszuschließen. Im 
Vorhabensbereich ist lediglich ein (unbeständiges) Vorkommen des Nachtker-
zenschwärmers (Proserpinus proserpina) denkbar (Art in Mannheim nicht etab-
liert). Die Art besiedelt u. a. Kies- und Feuchtschuttfluren sowie Unkrautgesell-
schaften an Flussufern mit Vorkommen von Nachtkerzengewächsen als Futter-
pflanzen der Raupen (wie Weidenröschen, Gewöhnliche Nachtkerze). 
Libellen: 
Bei Untersuchungen am Unteren Neckar oberhalb des Vorhabensbereichs (im 
NSG-Teilgebiet II „Altneckar Wörth-Weidenstücker" oberhalb Edingen-Neckar-
hausen) wurden lediglich ungefährdete Libellenarten nachgewiesen, darunter 
die typischen Fließgewässerarten Blauflügel-Prachtlibelle und Gebänderte 
Prachtlibelle sowie Libellenarten langsam fließender/ stehender Gewässer wie 
Große Pechlibelle, Gemeine Weidenjungfer, Pokaljungfer und Blaue Federlibel-
le. Vorkommen von nach Anh. IV/ II FFH-RL streng/ besonders geschützten Ar-
ten sind nicht wahrscheinlich. 

                                                           
6 SFN - SPANG.FISCHER.NATZSCHKA GMBH (2012): Amphibienkartierung im Stadtkreis Mannheim. Auftraggeber: Stadt Mannheim. 

Walldorf. 238 S. 
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Weitere europarechtlich geschützte Arten der Anh. IV/ II FFH-RL sonstiger 
Tiergruppen: 
Vorkommen weiterer, nach Anh. IV/ II FFH-RL streng/ besonders geschützter 
Arten sonstiger Tiergruppen (holzbewohnende Käfer wie insb. Heldbock, Hirsch-
käfer u. Scharlachkäfer, Schnecken/ Muscheln wie insb. Bauchige/ Schmale 
Windelschnecke u. Zierliche Tellerschnecke bzw. Krebse/ Spinnentiere) sind 
aufgrund fehlender artspezifischer Lebensraumstrukturen nicht zu erwarten. 
Verbundfunktion/ Zielartenkonzept: 
Der Vorhabensbereich liegt nicht innerhalb eines Wildtierkorridors des General-
wildwegeplans.  
Im Hinblick auf den landesweiten Biotopverbund bestehen folgende Ausweisun-
gen: 
• Flächen östlich der B 38a Teil des 500 m-Suchraums für den Biotopverbund 

mittlerer Standorte; 
• Südufer der Feudenheimer Insel östlich der Riedbahnbrücke und Altneckar 

im Osten des Vorhabensbereichs als Kernfläche, Kernraum bzw. 500 m-
Suchraum für den Biotopverbund feuchter Standorte. 

Zielartenkonzept: Neckar als prioritäres Fließgewässer als Lebensraum ausge-
wählter Artengruppen. 

Pflanzen Die im Vorhabensbereich vorhandenen Biotoptypen sind in Plan Nr. 1 darge-
stellt (Grundlagen: IUS 2014/ 20187, ergänzend für Teilfläche am östlichen Rand 
Luftbildauswertung). In der nachfolgenden Tabelle sind die in den Maßnahmen-
bereichen vorkommenden Bestände, ihre Flächengröße sowie ihre naturschutz-
fachliche Bedeutung (überschlägig anhand des Basismoduls nach LFu 2005 
ermittelt) zusammenfassend wiedergegeben: 
 

Biotoptyp Fläche 
in ha 

Bewertung (Basis-
modul, Lfu 2005) 

Fläche 
in ha 

13.31 Altarm 0,18 
sehr hoch 0,21 

13.32 Altwasser 0,02 

21.20 Steilwand, Gewässerufer 0,01 

hoch 1,38 
34.56 Rohrglanzgrasröhricht 0,05 

41.10 Feldgehölz 0,12 

42.40 Uferweiden-Gebüsch 1,21 

12.40 Ausgebauter Flussabschnitt 1,94 

mittel 17,23 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13,24 

35.60 Ruderalvegetation 0,12 

35.63 
Ruderalvegetation frischer bis 
feuchter Standorte 

0,14 

35.64 Grasreiche Ruderalvegetation 0,73 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 0,29 

43.11 Brombeergestrüpp 0,07 

44.20 Naturraum-/ standortfremde Hecke < 0,01 

45.12 Baumreihe 0,54 

45.20 Baumgruppe 0,17 

21.41 Aufschüttung, Uferbefestigung 0,90 

gering 3,75 

21.50 Aufschüttung, Gewässerufer 0,04 

21.51 Kiesfläche, Gewässerrand 0,06 

33.63 Intensivweide 0,35 

35.31 Brennnesselbestand 1,62 

44.30 Heckenzaun 0,01 

                                                           
7 IUS - INSTITUT FÜR UMWELTSTUDIEN WEIBEL & NESS GMBH (2014/ 2018): Grünzug Nordost und BUGA LBP. Biotopkartierung mit 

faunistischer Potentialeinschätzung. Heidelberg.  
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60.24 Weg, Platz - unbefestigt 0,19 

60.25 Grasweg 0,57 

60.20 Straße, Weg, Platz 0,32 

keine bis sehr ge-
ring 0,54 

60.21 Straße, Weg, Platz - versiegelt 0,04 

60.30 Bahnanlage, Gleisbereich < 0,01 

IX.6 Campingplatz 0,17 

insg. 
 

23,10 
 

23,10 

Von möglichen Zwischenlagerflächen resp. Baustraßen (außerhalb der Maß-
nahmenbereiche) wären darüber hinaus - neben bereits bestehenden Verkehrs-
flächen - vor allem Fettwiesen mittlerer Standorte und Ruderalvegetation betrof-
fen. 
Ein Vorkommen seltener, gefährdeter bzw. nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
besonders geschützter Pflanzenarten ist nicht anzunehmen. Die bekannten 
Vorkommen bestandsbedrohter Arten wie Wiesen-Alant (Inula britannica), 
Grasblättrige Kresse (Lepidium graminifolium) und Kleines Flohkraut (Pulicaria 
vulgaris) bzw. Gewöhnliche Ochsenzunge (Anchusa officinalis) befinden sich 
am Nordufer des Neckars resp. des Neckarkanals nordwestlich/ nördlich der 
Maßnahmenbereiche (IUS 2014/ 2018). Eventuell liegen Einzelexemplare der in 
landesweit auf der Vorwarnliste stehenden Flatter-Ulme (Ulmus laevis) in den 
Maßnahmenbereichen. 

Biologische Vielfalt Es ist von einer mittleren Artenvielfalt und Vielfalt an Lebensräumen auszuge-
hen. Im Hinblick auf genetische Diversität und funktionale Biodiversität ist keine 
Bewertung möglich.  

Klima/ Luft Das Stadtgebiet von Mannheim befindet sich in der warmgemäßigten Klimazo-
ne, die im Oberrheingraben bei Mannheim durch eine hohe Anzahl an Sommer-
tagen (Temperaturmaximum mindestens 25°C >50 Tage im Jahr) und eine ge-
ringe Anzahl an Frosttagen (70 Tage im Jahr), d. h. der Tage, an denen das 
Temperaturminimum unter 0°C liegt, charakterisiert ist (Stadtklimaanalyse, 
ÖKOPLANA 20108). Die Jahresmitteltemperatur beträgt ca. 10°C. Die Jahres-
summe des Niederschlags liegt im Raum Mannheim bei ca. 550 - 650 mm, wo-
bei die Monate Mai - Juli die größten Niederschlagshöhen aufweisen. 
Gemäß der Stadtklimaanalyse (ÖKOPLANA 2010, S. 73) stellen der Altneckar, der 
Neckarkanal sowie das Neckarvorland einen klimaökologischen Ausgleichs-
raum dar (Nr. A11). Die Luft im Ausgleichsraum neigt aufgrund der Tieflage zu 
Stagnationen. Da die Grünflächen des Neckarvorlandes im Verhältnis zu den 
Wasserflächen von Fluss und Kanal relativ schmal sind, ist das Kaltluftentste-
hungspotential etwas schwächer (Effektivität der Kaltluftleistung der Wasserflä-
chen hoch/ sehr hoch, die der Freiflächen gering). Vor allem bei quer zum 
Neckar verlaufenden (z. B. nördlichen bis nordöstlichen) Strömungen kommt 
das thermische Ausgleichspotenzial weniger stark zum Tragen. Bei vorherr-
schend östlichen bis südöstlichen Windrichtungen kann es allerdings seine kli-
maökologische Funktion als Strömungsleitlinie für die westlich angrenzenden 
Bereiche bis zur Innenstadt bzw. Neckarstadt entfalten. Das thermische Aus-
gleichsvermögen der Gewässer und Freiflächen wird daher als hoch bis sehr 
hoch eingeschätzt.  
Aktuelle Informationen über die Luftschadstoffbelastungen in Mannheim liegen 
durch das Luftmessnetz der LUBW vor (Stationen Mannheim-Friedrichsring als 
Verkehrsmessstation sowie Mannheim-Nord im Hinblick auf den städtischen 
Hintergrund, siehe https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/jahreswerte). 
Überschreitungen von Grenz-/ Zielwerten (siehe 39. BImSchV) bestehen für 
Stickstoffdioxid (NO2) und Ozon (O3). In den letzten Jahren lagen die NO2-
Konzentrationen im Bereich der Verkehrsmessstation Mannheim-Friedrichsring 
kontinuierlich über dem Grenzwert (Jahresmittelwert von 40 μg/m3, Schutzgut 
menschliche Gesundheit). An der Station Mannheim-Nord lagen die Werte für 
den höchsten gleitenden 8-Stundenmittelwert des Tages von 120 μg/m3 für 
Ozon regelmäßig über der zulässigen Anzahl von Überschreitungen je Kalen-
derjahr (Schutzgut menschliche Gesundheit); 2018 wurde zudem im Hinblick auf 
Ozon der Zielwert des AOT40 für das Schutzgut Vegetation überschritten. 

                                                           
8 ÖKOPLANA 2010: Stadtklimaanalyse Mannheim 2010. Auftraggeber Stadt Mannheim. 155 S. zzgl. Abbildungen/ Karten. 
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Insgesamt betrachtet ist im Stadtgebiet von Mannheim von einer hohen Grund-
belastung auszugehen. Der Luftqualitätsindex (orientiert am Schutz der 
menschlichen Gesundheit) wird überwiegend als als „befriedigend“ bis „ausrei-
chend“ bewertet (http://www.atmo-rhinsuperieur.net).  

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art 
und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) 

2.3.1 FFH-Gebiet gem. § 32 
BNatSchG 

  Oberhalb an Maßnahmenbereiche angrenzend: 
Der Altneckar/ Neckar und seine Randbereiche oberhalb des 
Kraftwerkskanals Mannheim-Feudenheim sind Teil des 
FFH-Gebiets 6517-341 „Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim“: 
gem. MAP 20109 für den Neckarabschnitt im Umfeld der A 6:  
Bestand: Lebensstätte von Groppe, Meerneunauge/ Flussneun-
auge. 
Ziele: 
Für den Gewässerabschnitt südlich der Insel: 
• Groppe: 

 
gem. Anlage 1 der FFH-VO vom 12.10.2018: 

 
• Meerneunauge, Flussneunauge: 

 
gem. Anlage 1 der FFH-VO vom 12.10.2018: 

 

                                                           
9 GEFAÖ - Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung (2010): Managementplan für das FFH-Gebiet 6517-341 

„Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim“. Auftraggeber: Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56. 70 S. zzgl. Anhang/ Karten. 
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Für die übrigen Gewässerabschnitte: 
• Groppe: 

 
• Meerneunauge, Flussneunauge: 

 
• LRT 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe: 

 
Für das Südufer des Altneckars: 
• LRT 3150 Natürliche nährstoffreiche Stillgewässer 

 
Für das südliche Vorland: 
• LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

 
Die Abgrenzung des FFH-Gebiets und die Lage der Maßnah-
menbereiche sind in beiliegendem Plan Nr. 2 dargestellt. 

Vogelschutzgebiet gem. 
§ 32 BNatSchG 

  - 

2.3.2 Naturschutzgebiet gem. 
§ 23 BNatSchG 

  Innerhalb Maßnahmenbereiche: 
Die Maulbeerinsel westlich der Riedbahntrasse ist als  
NSG 2.102: Unterer Neckar, Teilgebiet VI Maulbeerinsel aus-
gewiesen. 
Schutzzweck gem. § 3 der NSG-VO vom 17.12.1986 (GBl. v. 
13.02.1987, S. 28): 
• Sicherung des Restbestandes einer zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts zur Wiederbelebung der Raupenzucht angelegten 
Pflanzung des Weißen Maulbeerbaumes (Morus alba). 

Oberhalb an Maßnahmenbereiche angrenzend: 
Der Altneckar und seine Randbereiche oberhalb des Kraftwerks-
kanals Mannheim-Feudenheim bis zur Autobahnbrücke ist als 
NSG 2.101: Unterer Neckar, Teilgebiet V Wörthel ausgewiesen. 
Schutzzweck gem. § 3 der NSG-VO vom 17.12.1986 (GBl. v. 
13.02.1987, S. 28): 
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• Erhaltung des Unterlaufs des Neckars und seiner Flussufer-
säume, Auen und Vorländer, insbesondere der noch ursprüng-
lich geformten, naturnahen, nicht schiffbaren Flussabschnitte 
mit Wildflusscharakter; 

• Erhaltung und Förderung der verschiedenen für die Flussland-
schaft am Unteren Neckar typischen und teilweise zunehmend 
gefährdeten Pflanzengesellschaften, deren Vegetationsmosaik 
der standörtlichen Vielfalt entspricht; 

• Erhaltung und Förderung einer auentypischen Fauna, insbe-
sondere europäischer Vogelarten, die vielfach gefährdet und 
teilweise vom Aussterben bedroht sind; 

• Sicherung des räumlich engen Verbundes von Lebensräumen 
für Pflanzen und Tiere, die insbesondere für wandernde Tierar-
ten als Brut-, Rast-, Nahrungs- und Überwinterungsgebiet von 
lebenswichtiger Bedeutung sind. 

Die Abgrenzung der Teilgebiete des Naturschutzgebiets und die 
Lage der Maßnahmenbereiche sind in beiliegendem Plan Nr. 2 
dargestellt. 

2.3.3 Nationalpark/ Nationales 
Naturmonument gem. § 
24 BNatSchG 

  - 

2.3.4 Biosphärenreservat 
gem. § 25 BNatSchG 

  - 

Landschaftsschutzge-
biet gem. § 26 
BNatSchG 

  Innerhalb Maßnahmenbereiche: 
Die übrige Abschnitte des Altneckars/ Neckars und seiner Rand-
bereiche im Untersuchungsraum sind als 
LSG 2.22.012 Unterer Neckar, Teilgebiet Mannheimer Necka-
raue ausgewiesen. Das Landschaftsschutzgebiet dient als Puf-
fer- und Ausgleichsraum für die Naturschutzgebiete „Unterer 
Neckar“. 
Schutzzweck gem. § 6 der LSG-VO vom 17.12.1986 (GBl. v. 
13.02.1987, S. 28): 
• Ausweisung und Erhaltung der für die Naturschutzgebiete 

wichtigen Puffer- und Ergänzungszonen; 
• Sicherung ökologischer Grund- und Ausgleichsfunktionen, ins-

besondere die Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der Naturgüter Boden, Wasser und Luft; 

• Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung erholungswirksa-
mer Landschaftsstrukturen und ihrer Zugänglichkeit und Nutz-
barkeit für die Allgemeinheit. 

Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets und die Lage der 
Maßnahmenbereiche sind in beiliegendem Plan Nr. 2 dargestellt. 

2.3.5 Naturpark gem. § 27 
BNatSchG 

  - 

2.3.6 Naturdenkmal gem. § 28 
BNatSchG 

  Unterhalb bzw. randlich der Maßnahmenbereiche: 
Auf einem Parkplatz im Bereich der Feudenheimer Straße nord-
westlich des Einlaufbereichs des Neckarkanals in den Neckar 
existiert das Naturdenkmal: 
• END 82220000008: 1 Maulbeerbaum 
Auf der Maulbeerinsel ist folgendes Naturdenkmal ausgewiesen: 
• END 822200000075 - 822200000103: insg. 29 Maulbeerbäu-

me (Morus alba). 
Die Lage der Naturdenkmäler/ Maulbeerbäume und der Maß-
nahmenbereiche ist in beiliegendem Plan Nr. 2. 

2.3.7 Geschützter Land-
schaftsbestandteil gem. 
§ 29 BNatSchG 

  - 
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2.3.8 Gesetzlich geschützter 
Biotop gem. § 30 
BNatSchG/ § 33 
NatSchG 

  Innerhalb Maßnahmenbereiche: 
Biotop-Nr. 165172220020 - Feldgehölz auf Maulbeerinsel II: 
Feldgehölz, Gebiet von lokaler Bedeutung; 
Biotop-Nr. 165172220021 - Neckarufer Maulbeerinsel: Gewäs-
serbegleitender Auwaldstreifen, Uferweiden-Gebüsch, Rohr-
glanzgrasröhricht, kleinflächig/ fragmentarisch Schnabelseggen-
Ried; Gebiet mit lokaler Bedeutung; 
Biotop-Nr. 165172220069 - Gewässerbegleitender Auwaldstrei-
fen am Neckar (NSG Maulbeerinsel): Gewässerbegleitender Au-
waldstreifen, Gebiet von lokaler Bedeutung; 
Biotop-Nr. 165172229020 - Uferweidengebüsche und Auwald 
am Neckar südlich Neckarstadt: Uferweiden-Gebüsch, Rohr-
glanzgrasröhricht, Gebiet von besonderer lokaler Bedeutung. 

Oberhalb bzw. randlich der Maßnahmenbereiche: 
Biotop-Nr. 165172220018 - Feldhecken und -gehölz auf Maulbe-
erinsel: Feldgehölz, Feldhecke mittlerer Standorte, Gebiet von 
lokaler Bedeutung; 
Biotop-Nr. 165172220019 - Feldgehölz auf Feudenheimer Insel I: 
Feldgehölz, Gebiet von lokaler Bedeutung; 
Biotop-Nr. 165172220066 - Naturnaher Flussabschnitt Neckar, 
NSG „Wörthel“: Naturnaher Flussabschnitt, Brennnesselbestand, 
Uferweiden-Gebüsch, Gewässerbegleitender Auwaldstreifen, 
Rohrglanzgras-Röhricht, Gewässerbegleitende Hochstaudenflur, 
Gebiet von regionaler Bedeutung. 
Die Abgrenzung der geschützten Biotope und die Lage der Maß-
nahmenbereiche sind in beiliegendem Plan Nr. 2 dargestellt. 

 Waldschutzgebiet gem. 
§ 32 LWaldG (Bann-
wald, Schonwald) 

  - 

2.3.9 Wasserschutzgebiet 
gem. § 51 WHG 

  - 

Heilquellenschutzgebiet 
gem. § 53 Abs. 4 WHG 

  - 

Risikogebiet gem. § 73 
Abs. 1 WHG 

  Randliche/ umgebende Siedlungsflächen z. T. mit hohen bzw. 
mittlerem Risiko im Hinblick auf Menschliche Gesundheit10. 

Überschwemmungsge-
biet gem. § 76 WHG 
bzw. § 65 WG 

  ÜSG-Nr. 570.222.000.004 - Rhein in Mannheim (mit Neckar). 

2.3.10 Gebiet, in dem die in 
Vorschriften der Europä-
ischen Union festgeleg-
ten Umweltqualitäts-
normen bereits über-
schritten sind 

  Überschreitung der Qualitätsnorm der RL 2013/39/EU im Neckar 
im Hinblick auf Quecksilber, bromiertem Diphenylether, polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen bzw. Fluroranthen 
(siehe Pkt. 2.2 Wasser). 
Im Hinblick auf Luftreinhaltung: Überschreitung von Grenz-/ Ziel-
werten (siehe 39. BImSchV) für Stickstoffdioxid (NO2) und Ozon 
(O3) (siehe Pkt.2.2 Klima/ Luft). 

2.3.11 Gebiet mit hoher Bevöl-
kerungsdichte, insb. 
Zentrale Orte i. S. d. § 2 
Abs. 2 Nr. 2 des ROG 

  Gem. Strukturkarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar 2013: Hochverdichteter Kernraum, Mannheim als Ober-
zentrum. 

2.3.12 Baudenkmal, Denkma-
lensemble 

  Soweit bekannt sind in den Maßnahmenbereichen keine unter 
Denkmalschutz stehende bauliche Anlagen/ Gebäude vorhan-
den. 

Bodendenkmal, archäo-
logisch bedeutende 
Landschaft 

  Nach derzeitigem Kenntnisstand sind in den Maßnahmenberei-
chen keine Bodendenkmäler/ Geotope vorhanden. 

                                                           
10 https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml, abgerufen am 23.05.2019. 
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 Baubedingte, tempo-

räre Zunahme der 
Immissionsbelastung 
hinsichtlich 
- Stoffeinträge in 

die Luft, 
- Gerüche (TA 

Luft, Immissi-
onswerte der 
GIRL), 

- Staub (TA Luft), 
- Erschütterungen 

(BImSchG, DIN 
4150-2, Hinwei-
se LAI), 

- Lärm (TA Lärm), 
- Licht/ Bewe-

gungsunruhe. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Baubedingt sind insbesondere Emissi-
onen von Lärm, Licht/ Bewegungsunru-
he und Schadstoffen durch die einge-
setzten Fahrzeuge/ Baumaschinen zu 
erwarten; die Emissionen sind zeitlich 
begrenzt und nur im näheren räumli-
chen Umfeld der Maßnahmenbereiche 
wirksam.  
Im Hinblick auf den Bauverkehr erfolgt 
eine rasche Anbindung an das beste-
hende städtische bzw. übergeordnete 
Verkehrsnetz; ein schiffsgebundener 
An-/ Abtransport von Materialien ist 
möglich. 
Im näheren Umfeld der Maßnahmenbe-
reiche sind nur wenige Betroffene mit 
„Wohnnutzung“ (Gebäude im Osten der 
Feudenheimer Insel, Campingplatz am 
Südostufer des Altneckars) zu besor-
gen; die Wohnbebauung im Süden ist 
insb. durch den Hochwasserdamm, die 
Baumreihe, die Bahntrasse und die 
Uferstraße von den Maßnahmenberei-
chen visuell und lärmtechnisch ge-
trennt. 
Betroffenheit besteht für Erholungssu-
chende auf der Maulbeerinsel/ Feuden-
heimer Insel sowie dem Neckarvorland 
am Südufer. Der südlich gelegene Lui-
senpark ist insb. durch den Hochwas-
serdamm, die Baumreihe, die Bahn-
trasse und die Uferstraße von den 
Maßnahmenbereichen visuell und lärm-
technisch getrennt. 

Anlage-/ betriebsbedingt sind keine re-
levanten Emissionen zu erwarten. 

 Einhaltung geltender 
Regelungen/ Richtli-
nien 
 Baubetrieb nur werk-

tags und tagsüber 
 Abschnittsweise 

Umsetzung der 
Maßnahmen 
 Soweit möglich 

schiffsgebundener 
An-/ Abtransport von 
Materialien 
 Soweit möglich 

Maßnahmenum-
setzung vom Was-
ser aus 
 Information der Be-

troffenen, Hinweise/ 
Regelungen bzw. 
Umleitungen für Er-
holungssuchende 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sonstige baubeding-
te Risiken für die 
menschliche Ge-
sundheit, wie stoffli-
che Belastungen, 
Kampfmittel, Altlas-
ten/ Altablagerun-
gen, Abwässer u. ä. 

  Im Hinblick auf mögliche Kampfmittel / 
Altlastenverdachtsflächen in den Maß-
nahmenbereichen werden die rechtli-
chen Vorgaben/ Anforderungen be-
rücksichtigt. 
Mit baubedingt evtl. anfallenden Ab-
wässern wird ordnungsgemäß umge-
gangen. 
Ein sorgsamer, den gesetzlichen Rege-
lungen entsprechender Umgang mit 
wassergefährdeten Stoffen o. ä. kann 
vorausgesetzt werden. 

 Einhaltung geltender 
Regelungen/ Richtli-
nien 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Widersprüche zu 
raumordnungs- und 
bauplanungsrechtli-
chen Zielen und 
Maßnahmen (Nut-
zungen) 

  Die Maßnahmen stehen den bauleit-
planerischen Darstellungen gem. 
rechtswirksamem Flächennutzungsplan 
nicht entgegen. 
Es besteht keine Überplanung des Vor-
habensbereichs durch einen bestehen-
den Bebauungsplan. 
Im Hinblick auf die im Zusammenhang 
mit der Bundesgartenschau BUGA 
2023 geplante Überspannung des 
Neckarkanals/ Altneckars mit einer 
Seilbahn ergeben sich Synergieeffekte. 

-   

Schifffahrt/ Kraft-
werksbetrieb: Mögli-
che Veränderung 
von Strömungsver-
hältnissen und Se-
dimenttransport im 
Neckar/ Neckarkanal 

  Die Maßnahmen werden so realisiert, 
dass keine relevanten Beeinträchtigun-
gen stattfinden werden. 

 Erbringung eines 
Nachweises der Un-
schädlichkeit 

  

Verlust von Grünland 
bzw. von Landwirt-
schaftsfläche (soweit 
entsprechend be-
wirtschaftet) 

  Von den Maßnahmen können Grün-
landflächen mit einem Umfang von bis 
zu ca. 13,6 ha betroffen sein. 
Lediglich bauzeitlich beanspruchte 
Grünlandflächen werden nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen wieder 
entsprechend dem Vorzustand herge-
stellt. 

 Abstimmung mit den 
Betroffenen und 
konkrete Anpassung 
des Flächenum-
fangs im Zuge der 
weiteren Maßnah-
menkonkretisierung 

 Reduzierung der 
Flächeninanspruch-
nahme falls betrieb-
lich unverzichtbar 
und nicht ausgleich-
bar 

 

wenn 
Aus-

gleich-
barkeit 
gege-
ben, 
dann 
uner-

heblich 

 

Beeinträchtigung von 
Ver-/ Entsorgungslei-
tungen, von sonsti-
gen Infrastrukturein-
richtungen bzw. des 
Wegenetzes 

  In den Maßnahmenbereiche gelegene 
Ver-/ Entsorgungsleitungen o. ä. wer-
den bei der Planung/ Durchführung der 
Baumaßnahmen entsprechend berück-
sichtigt. 
Anlage-/ betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen vorhandener Wegebeziehun-
gen erfolgen nicht. 

 Abstimmung mit den 
jeweils Zuständigen 
im Zuge der weite-
ren Maßnahmen-
konkretisierung  

 Bei Bedarf Schutz-
maßnahmen 

 Aufrechterhaltung 
von Verkehrsbezie-
hungen während der 
Bauphase 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Während der Bau-
phase Nutzungsein-
schränkungen von 
erholungswirksa-
mem Freiraum 

  Während der Bauphase kommt es im 
Vorland und auf der Feudenheimer In-
sel insb. durch Nutzung von Wegen für 
den Bauverkehr bzw. durch die Bau-
maßnahmen selbst zu einer einge-
schränkten Nutzbarkeit von erholungs-
wirksamem Freiraum. 

 Abschnittsweise 
Umsetzung der 
Maßnahmen 
 Soweit möglich 

schiffsgebundener 
An-/ Abtransport von 
Materialien 
 Soweit möglich 

Maßnahmenum-
setzung vom Was-
ser aus 
 Information der Be-

troffenen, Hinweise/ 
Regelungen bzw. 
Umleitungen für Er-
holungssuchende 

  

 

Schaffung von Retentionsraum/ Er-
höhung des Wasserrückhalts 
(Hochwasserschutz) 

Durch die Neuanlage von Gewässern/ 
Uferabflachungen wird zusätzliches Re-
tentionsvolumen geschaffen. 
Während der Bauphase werden geeig-
nete Regelungen/ Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Retentionsfunktion 
resp. des Wasserabflusses und der 
Hochwassersicherheit getroffen. 

Positivwirkung 

Aufwertung des erholungswirksa-
men Freiraums 

Durch Umsetzung der Maßnahmen er-
fährt der Erholungsraum für die natur-
bezogene/ landschaftsgebundene Er-
holungsnutzung eine Aufwertung. 
Die Zugänglichkeit des Neckarvorlands 
wird verbessert (barrierefreier Zugang 
durch den Hochwasserdamm). 

Positivwirkung 

3.
2 

Fl
äc

he
 Flächeninanspruchnahme/ -

umwidmung 
Anlagebedingt erfolgt eine dauerhafte 
Umwandlung von Landfläche zu Ufer-
böschung/ Flachuferbereich/ Flachwas-
serzone/ Insel resp. Gewässer im Um-
fang von netto rd. 18 ha. 
Die Umwidmung dient der Wiederher-
stellung auentypischer Strukturen. 
Lediglich bauzeitlich beanspruchte Flä-
chen werden nach Abschluss der Bau-
maßnahmen wieder entsprechend dem 
Vorzustand hergestellt. 

Positivwirkung 

3.
3 

B
od

en
 Baubedingte Emissi-

onen von Schadstof-
fen durch Fahrzeuge 
und Baumaschinen 
und sonstige Stoffe-
inträge  

  

Die baubedingten Emissionen/ Stoffein-
träge sind zeitlich, mengenmäßig und 
räumlich eng begrenzt. 
Ein sorgsamer, den gesetzlichen Rege-
lungen entsprechender Umgang mit 
wassergefährdeten Stoffen o. ä. kann 
vorausgesetzt werden. 
Im Hinblick auf mögliche Kampfmittel / 
Altlastenverdachtsflächen in den Maß-
nahmenbereichen werden die rechtli-
chen Vorgaben/ Anforderungen be-
rücksichtigt. 
Betriebsbedingt sind keine relevanten 
Emissionen zu erwarten. 

 Sachgemäßer Um-
gang mit Fahrzeu-
gen, Baumaschinen/ 
Gefahrenstoffen 
 Einhaltung geltender 

fachrechtlicher Re-
gelungen/ Richtlinien   
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Stoffeinträge durch 
Aufschüttungen, Auf-
füllungen u. ä. 

  Anlagebedingte Stoffeinträge sind je 
nach Art des für Aufschüttungen, Auf-
füllungen, Sicherungsmaßnahmen u. ä. 
verwendeten Materials möglich, Wir-
kungen u. U. dauerhaft. 

 Verwendung von 
unbelastetem, iner-
ten/ geprüftem Mate-
rial bzw. von vor Ort 
abgetragenem Mate-
rial entsprechend 
den fachrechtlichen 
Vorgaben 

  

Baubedingte Boden-
verdichtungen 

  Außerhalb von befestigten/ versiegelten 
Flächen liegende Baunebenflächen 
können durch Befahren und Materialla-
gerung verdichtet werden. 
Unsachgemäßer Umgang mit anfallen-
dem Oberboden kann zu Beeinträchti-
gungen dessen Funktionsfähigkeit füh-
ren. 

 Weitgehend boden-
schonende Durch-
führung der Bau-
maßnahmen 

 Soweit möglich 
schiffsgebundener 
An-/ Abtransport von 
Materialien 
 Soweit möglich 

Maßnahmenum-
setzung vom Was-
ser aus 
 Bodenlockerung 

baubedingt beein-
trächtigter Flächen 

 Beachtung ein-
schlägiger Regelun-
gen bei der Verwen-
dung und Behand-
lung des Oberbo-
dens 

  

Stoffeinträge durch 
Sedimenttransport 

  In den neu entstehenden Flachuferbe-
reichen kann es bei Sedimentation von 
Partikeln durch Überschwemmungen 
zu Stoffeinträgen in den Boden kom-
men. Die Flächen liegen allerdings be-
reits heute im Überschwemmungsbe-
reich; Ziel der Wasserrahmenrichtlinie 
ist das Erreichen eines guten chemi-
schen Zustands, so dass davon auszu-
gehen ist, dass sich die Stoffbelastung 
des Neckarwassers mittelfristig verbes-
sern wird. 

-   

Anlagebedingter 
Verlust von Boden/ 
Beeinträchtigung von 
Bodenfunktionen  

  Es finden Bodenumlagerungen, -abtrag 
bzw. -auftrag im Umfang von max. ca. 
23 ha statt. Die Nettoneubefestigung 
von Flächen beträgt ca. 0,5 ha (durch 
Sicherungsmaßnahmen am Gewässer). 
In den Maßnahmenbereichen sind be-
reits größtenteils erhebliche Vorbelas-
tungen durch Abgrabungen, Auffüllun-
gen/ Aufschüttungen, Verdichtungen, 
Befestigungen und Versiegelungen 
vorhanden.  
Evtl. sind randlich (Ostrand der Maß-
nahmenfläche M14) weniger vorbelas-
tete Böden mit einer insgesamt hohen 
Bedeutung im Hinblick auf die Boden-
funktionen betroffen. 

 Minimierung der 
Flächenbefestigung 

 Weitgehender Erhalt 
weniger vorbelaste-
ter Böden (evtl. im 
Osten der Feuden-
heimer Insel, ent-
sprechende Berück-
sichtigung bei Aus-
gestaltung der Maß-
nahme M14 im Zuge 
der weiteren Maß-
nahmenkonkretisie-
rung) 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 

3.
4 

W
as

se
r Baubedingte Verrin-

gerung der Grund-
wasserneubildung 
vor Ort sowie bau-
bedingter Wasser-
verbrauch 

  Die Verdichtung wenig vorbelasteten 
Bodens durch das Befahren mit Fahr-
zeugen oder die Lagerung von Boden 
und Baumaterial vermindert die Infiltra-
tion von Niederschlagswasser. Dadurch 
reduziert sich die Sickerwassermenge/ 
Grundwasserneubildung während der 
Bauphase; das Ausmaß ist räumlich 
und zeitlich eng begrenzt, eine Versi-
ckerung auf angrenzenden Freiflächen 
ist möglich. 
Durch den baubedingten, temporär be-
grenzten Wasserverbrauch entstehen 
keine relevanten Zusatzbelastungen. 

 Bodenlockerung 
baubedingt beein-
trächtigter Flächen 
nach Abschluss der 
Baumaßnahmen 

  

Baubedingte Stoff-
einträge/ Gewässer-
trübung 

  Während der Bauphase sind Stoffein-
träge ins Grundwasser sowie in den 
Altneckar/ Neckar (bei Umgestaltungs-
maßnahmen in der fließenden Welle 
oder am Gewässerrand) möglich. 

 Sachgemäßer Um-
gang mit Bauma-
schinen/ Gefahren-
stoffen 
 Einhaltung geltender 

Regelungen/ Richtli-
nien 
 Durchführung der 

Umgestaltungsmaß-
nahmen im/ am Ge-
wässer (soweit in 
der fließenden Welle 
vorgesehen) in den 
Wintermonaten bzw. 
Abtrennung/ Ab-
schottung des jewei-
ligen Maßnahmen-
bereichs vom an-
grenzenden Gewäs-
ser 
 Verwendung von 

unbelastetem, iner-
ten/ geprüftem Mate-
rial bzw. von vor Ort 
abgetragenem Mate-
rial entsprechend 
den fachrechtlichen 
Vorgaben 

  

Veränderung der Ab-
flussverhältnisse/ 
Durchgängigkeit im 
Altneckar während 
Bauphase 

  Evtl. falls die Umgestaltungsmaßnah-
men nicht in der fließenden Welle er-
folgen; die Wirkung auf Gewässerab-
schnitte ober-/ unterhalb ist zeitlich be-
grenzt. 

 Weitgehender Erhalt 
der Durchgängigkeit/ 
des Abflusses wäh-
rend der Bauphase 
(durch Teilabtren-
nung, Bypass o. ä.) 

  

Anlagebedingte Ver-
ringerung der Grund-
wasserneubildung 
vor Ort sowie anla-
gebedingter Verlust 
schützender Deck-
schichten und in der 
Folge Stoffeinträge 
ins Grundwasser 

  Aufgrund des fließgewässerbeeinfluss-
ten Wasserhaushalts im Vorhabensbe-
reich sind keine relevanten Auswirkun-
gen zu erwarten. 

-   
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Anlagebedingte Veränderung der 
Morphologie, der Abflussverhältnis-
se bzw. der Durchgängigkeit im Alt-
neckar inkl. Neuanlage von Seiten-
gewässern und Stillgewässern 

Der Altneckar weist derzeit erhebliche 
hydromorphologische Defizite auf; die 
Maßnahmen führen  zur Verbesserung 
der Laufentwicklung, des Längs- und 
Querprofils, der Sohlenstruktur und des 
Gewässerumfelds des Gewässerab-
schnitts. 

Positivwirkung 

Mögliche Verände-
rung von Strömungs-
verhältnissen und 
Sedimenttransport in 
den angrenzenden 
Gewässerabschnit-
ten 

  Die Maßnahmen werden so realisiert, 
dass keine relevanten Veränderungen 
stattfinden werden. 

-   

Schaffung von Retentionsraum/ Er-
höhung des Wasserrückhalts 
(Hochwasserschutz) 

Durch die Neuanlage von Gewässern/ 
Uferabflachungen wird zusätzliches Re-
tentionsvolumen geschaffen. 

Positivwirkung 

3.
5 

Ti
er

e Baubedingte Störun-
gen/ Beeinträchti-
gungen durch Lärm, 
Licht, Bewegungsun-
ruhe 

  Nach bisherigen Kenntnissen kommen 
im Vorhabensbereich vorwiegend keine 
besonders störempfindlichen Tierarten 
vor (bereits relativ hohe Vorbelastung 
vorhanden); Störungen/ Beeinträchti-
gen sind zeitlich und räumlich begrenzt. 
Für störempfindlichere Wasservögel, 
die den Altneckar möglicherweise auf 
dem Durchzug/ zur Überwinterung nut-
zen, stehen geeignete Ausweichhabita-
te zur Verfügung. 

 Abschnittsweise 
Umsetzung der 
Maßnahmen 
 Bei Bedarf: Festle-

gung von Aus-
schlusszeiten für 
Baumaßnahmen 
bzw. Abschirmung 
des Baubetriebs von 
Lebensräumen stör-
empfindlicherer Ar-
ten 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Baubedingter Ver-
lust/ Tötung von In-
dividuen 

  Bei Freistellungen/ Rodungen und Ab-
grabungen/ Bodenumlagerungen im 
Bereich der Vorhabenflächen können 
immobile/ wenig mobile Stadien/ Indivi-
duen von im Gebiet vorkommenden 
Tieren (insb. Vögel, Reptilien, evtl. Fle-
dermäuse) beschädigt bzw. getötet 
werden.  
Zu den Fischarten, die durch Baggerar-
beiten in der fließenden Welle im Hin-
blick auf Individuenverluste potentiell 
gefährdet sein können, weil sie nicht 
schnell genug fliehen können bzw. im 
Larvenstadium immobil sind, gehören 
die besonders geschützten Arten Meer-
/ Flussneunauge und Groppe. Meer-/ 
Flussneunauge kommen aktuell nur als 
durchziehende Arten vor. Die Groppe 
wurde am betroffenen Neckarabschnitt 
nicht nachgewiesen. 
Ansonsten sind die im betroffenen Ge-
wässerabschnitt nachgewiesenen 
Fischarten mobil und können sich bei 
Störung/ suboptimalen Umweltbedin-
gungen durch einen Standortwechsel in 
baubedingt nicht beeinträchtigte Ge-
wässerabschnitte zurückziehen. Als 
wechselwarme Tiere sind Fische im 
Winter zwar nur wenig aktiv, aber nicht 
vollständig immobil, so dass sie den 
Vorhabensbereich auch bei Durchfüh-
rung der Arbeiten im Winter selbststän-
dig verlassen können. 

 Festlegung von Aus-
schlusszeiten 
 Umsiedlung von Tie-

ren vor Beginn der 
Arbeiten 

  

Baubedingte Stoff-
einträge/ Gewässer-
trübung 

  Während der Bauphase sind Stoffein-
träge in den Altneckar/ Neckar und da-
mit Beeinträchtigungen von Gewässer-
tieren möglich (bei Umgestaltungs-
maßnahmen in der fließenden Welle 
oder am Gewässerrand). 

 Sachgemäßer Um-
gang mit Bauma-
schinen/ Gefahren-
stoffen 
 Einhaltung geltender 

Regelungen/ Richtli-
nien 
 Durchführung der 

Umgestaltungsmaß-
nahmen im/ am Ge-
wässer (soweit in 
der fließenden Welle 
vorgesehen) in den 
Wintermonaten bzw. 
Abtrennung/ Ab-
schottung des jewei-
ligen Maßnahmen-
bereichs vom an-
grenzenden Gewäs-
ser 
 Verwendung von 

unbelastetem, iner-
ten/ geprüftem Mate-
rial bzw. von vor Ort 
abgetragenem Mate-
rial entsprechend 
den fachrechtlichen 
Vorgaben 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Veränderung der Ab-
flussverhältnisse/ 
Durchgängigkeit im 
Altneckar während 
Bauphase 

  Evtl. falls die Umgestaltungsmaßnah-
men nicht in der fließenden Welle er-
folgen, Beeinträchtigung der Durchgän-
gigkeit für Gewässertiere; Wirkung zeit-
lich begrenzt. 

 Weitgehender Erhalt 
der Durchgängigkeit/ 
des Abflusses wäh-
rend der Bauphase 
(Teilabtrennung, By-
pass o. ä.) 

  

Baubedingter Verlust 
von Lebensräumen 
(Flächeninanspruch-
nahme) 
 
(zu Lebensstätten 
besonders geschütz-
ter FFH-Arten siehe 
unten) 

  Baubedingt sind voraussichtlich - über 
die anlagebedingte Flächeninan-
spruchnahme (siehe unten) hinausge-
hend - vor allem Fettwiesen mittlerer 
Standorte und Ruderalvegetation im 
Randbereich der geplanten Maßnah-
men/ Umgestaltungen (überschlägig 
ca. 1 ha) mit Funktionen insb. als Nah-
rungsraum für Vogelarten des Offen-
lands, als Lebensraum der Zau-
neidechse und von Insekten betroffen; 
temporäre Auswirkung, bei Lebens-
räumen mit längerer Entwicklungsdauer 
(vorliegend relevant v. a. Gehölzbe-
stände) auch über einen längeren Zeit-
raum wirksam. 

 Keine lediglich bau-
bedingte Inan-
spruchnahme von 
naturnahen Gehölz-
beständen mit einer 
längeren Entwick-
lungsdauer 
 Bei Bedarf: Schutz-

maßnahmen für 
randlich angrenzen-
de Lebensräume 
 Wiederherstellung 

entsprechend dem 
Vorzustand nach 
Bauende 
 Falls erforderlich: 

CEF-Maßnahmen 
für nach § 44 
BNatSchG beson-
ders geschützte Ar-
ten 

  
Aus-
gleich
barkeit 
prinzi-
piell 
gege-
ben 

Anlagebedingter 
Verlust von Lebens-
räumen (Flächenin-
anspruchnahme) 
bzw. Neuschaffung 
auentypischer Le-
bensräume inkl. 
Verbesserung der la-
teralen Durchgän-
gigkeit 
 
(zu Lebensstätten 
besonders geschütz-
ter FFH-Arten siehe 
unten) 

  Von der anlagebedingten Inanspruch-
nahme sind insb. Teilflächen von Nah-
rungshabitaten von Fledermäusen, evtl. 
im Einzelfall auch von Fledermäusen 
genutzte Einzelquartiere, Brutplätze 
baum- und strauchbrütender Vögel, im 
Einzelfall evtl. auch von an Gewässer 
und Feuchtbiotopen gebundenen Vö-
geln, Teilflächen von Nahrungshabita-
ten von Vögeln des Offenlands sowie 
von Lebensräumen der Mauer- und der 
Zauneidechse betroffen. 
Im Gegenzug entstehen auentypische 
Lebensräume, von denen insb. folgen-
de Arten/ Tiergruppen profitieren wer-
den: 
Biber (Trittstein im bislang fehlenden 
Verbund zwischen den sich am Neckar 
und am Rhein aufbauenden Populatio-
nen), Ringelnatter und Wasserspitz-
maus, Vögel (Wasservögel, Röhricht-
brüter, Gebüsch-/ Baumbrüter), Fische 
(insb. Fließgewässerarten, Rückzugs- 
und Laichgewässer sowie Jungfischha-
bitate, Wanderfische), Amphibien, Li-
bellen, am Ufer lebende Mollusken, Kä-
fer, Asseln, Spinnen u. a. Insekten.  
Die Maßnahmen entsprechen aktuellen 
naturschutzfachlichen Ziele- und Ent-
wicklungsplanungen für das Gewässer 
bzw. den Vorhabensbereich (wie bspw. 
Biotopverbundplanung des Landes 
bzw. der Stadt Mannheim). 

 Minimierung des 
Eingriffs bzw. der 
Beeinträchtigung 
von bedeutsamen 
Lebensräumen im 
Zuge der weiteren 
Maßnahmenkonkre-
tisierung 
 Soweit erforderlich: 

CEF-Maßnahmen 
für nach § 44 
BNatSchG beson-
ders geschützte Ar-
ten 
 Optimierung der 

Maßnahmenplanung 
im Hinblick auf die 
Lebensraumfunktio-
nen der neu anzule-
genden Strukturen 
im Zuge der weite-
ren Konkretisierung 
(bspw. durch Mini-
mierung der Uferbe-
festigung, zeitweise 
Abtrennung der Still-
gewässer vom 
Hauptgewässer zur 
Erhöhung des Re-
produktionserfolgs 
für Amphibien) 
 

  
Aus-
gleich
barkeit 
prinzi-
piell 
gege-
ben 
bzw. 
Posi-
tivwir-
kung 
für au-
enty-
pische 
Arten 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Zerschneidungsef-
fekte/ Erhöhung der 
Isolationswirkung 
von Landlebensräu-
men 

  Es ist keine Verschlechterung im Ver-
gleich zum Ist-Zustand zu erwarten. 

-   

Mögliche Verände-
rung von Strömungs-
verhältnissen und 
Sedimenttransport in 
den angrenzenden 
Gewässerabschnit-
ten 

  Die Maßnahmen werden so realisiert, 
dass keine relevanten Veränderungen, 
auch im Hinblick auf die Lebensraum-
funktionen der Gewässerabschnitte, 
stattfinden werden. 

-   

3.
6 

Pf
la

nz
en

 Baubedingte Emissi-
onen von Schadstof-
fen und sonstige 
Stoffeinträge 

  Es sind keine Vorkommen hinsichtlich 
baubedingter Emissionen (durch Fahr-
zeuge und Baumaschinen) empfindli-
cher Pflanzen/ Biotopbestände zu er-
warten; die Wirkungen sind zeitlich, 
mengenmäßig und räumlich eng be-
grenzt. 

 Sachgemäßer Um-
gang mit Bauma-
schinen/ Gefahren-
stoffen 
 Einhaltung geltender 

Regelungen/ Richtli-
nien 

  

Baubedingte Flä-
cheninanspruch-
nahme von bedeut-
samen Biotopbe-
ständen, Verände-
rung der Standort-
bedingungen durch 
Befahren 
 
(zu besonders ge-
schützten FFH-
Lebensraumtypen 
siehe unten) 

  Baubedingt sind voraussichtlich - über 
die anlagebedingte Flächeninan-
spruchnahme (siehe unten) hinausge-
hend - vor allem Fettwiesen mittlerer 
Standorte und Ruderalvegetation im 
Randbereich der geplanten Maßnah-
men/ Umgestaltungen betroffen (über-
schlägig ca. 1 ha); es handelt sich um 
eine temporäre Auswirkung; bei Vege-
tationsbeständen mit längerer Entwick-
lungsdauer (vorliegend relevant v. a. 
Gehölzbestände) ist sie auch über ei-
nen längeren Zeitraum wirksam. 
Von einer Betroffenheit von seltenen/ 
gefährdeten bzw. nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie besonders geschützten 
Pflanzenarten ist - nach derzeitigem 
Kenntnisstand - nicht auszugehen. 

 Keine lediglich bau-
bedingte Inan-
spruchnahme von 
naturnahen Gehölz-
beständen mit einer 
längeren Entwick-
lungsdauer 
 Weitgehend vegeta-

tionsschonende 
Durchführung der 
Bauarbeiten 
 -Bei Bedarf: Schutz-

maßnahmen für 
randliche Vegetati-
onsbestände 
 Bodenlockerung 

baubedingt beein-
trächtigter Flächen 
und Wiederherstel-
lung entsprechend 
dem Vorzustand 
nach Bauende 

  
Aus-
gleich
barkeit 
prinzi-
piell 
gege-
ben 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Anlagebedingter 
Verlust von bedeut-
samen Biotopbe-
ständen bzw. Neu-
schaffung hochwer-
tiger, auentypischer 
Biotopbestände 
 
(zu besonders ge-
schützten FFH-
Lebensraumtypen 
siehe unten) 

  Von der anlagebedingten Inanspruch-
nahme sind - neben gering- bzw. sehr 
geringwertigen - voraussichtlich vor-
wiegend mittelwertige Vegetationsbe-
stände (insb. Fettwiesen), teils auch 
hoch- bzw. sehr hochwertige Biotopbe-
stände (insb. Uferweiden-Gebüsch, 
Feldgehölze, Rohrglanzgras-Röhrichte, 
Steilwand am Gewässerufer, Altarm 
und Altwasser) betroffen (siehe Tabelle 
in Pkt 2. Pflanzen). 
Im Gegenzug entstehen bzw. sollen 
auentypische Biotopbestände mit einer 
überwiegend hohen bis sehr hohen na-
turschutzfachlichen Bedeutung entwi-
ckelt werden, wie insb. Altarme, Alt-
wasser, Wasserpflanzenbestände, ve-
getationsfreie/ -arme Steilufer und Ufer-
abbrüche, vegetationsfreie/ -arme 
Sand- und Kiesufer und -bänke, Schilf-
röhrichte und sonstige Uferröhrichte, 
Ruderalvegetation feuchter Standorte/ 
gewässerbegleitende Hochstaudenflu-
ren, Ufer-Weiden-Gebüsche, Weiden-
Galeriewälder/ gewässerbegleitende 
Auwaldstreifen, Kopfweiden-Bestände, 
Feldgehölze, Flutrasen u. ä. Die Vege-
tationsentwicklung wird im Zuge der 
weiteren Planung konkretisiert. 
Von einer Betroffenheit von seltenen/ 
gefährdeten bzw. nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie besonders geschützten 
Pflanzenarten ist nicht auszugehen. 
Die Maßnahmen entsprechen aktuellen 
naturschutzfachlichen Ziele- und Ent-
wicklungsplanungen für das Gewässer 
bzw. den Vorhabensbereich (wie bspw. 
Biotopverbundplanung des Landes 
bzw. der Stadt Mannheim). 

 Minimierung des 
Eingriffs bzw. der 
Beeinträchtigung 
von bedeutsamen 
Biotopbeständen im 
Zuge der weiteren 
Maßnahmenkonkre-
tisierung 
 Optimierung der 

Maßnahmenplanung 
im Hinblick auf eine 
hochwertige Vegeta-
tionsentwicklung im 
Bereich der neu an-
zulegenden Struktu-
ren im Zuge der wei-
teren Konkretisie-
rung 

 

  
Aus-
gleich
barkeit 
prinzi-
piell 
gege-
ben 
bzw. 
Posi-
tivwir-
kung 
für au-
enty-
pische 
Bio-
topbe-
stände 

Mögliche Verände-
rung von Strömungs-
verhältnissen und 
Sedimenttransport in 
den angrenzenden 
Gewässerabschnit-
ten 

  Die Maßnahmen werden so realisiert, 
dass keine relevanten Veränderungen, 
auch im Hinblick auf Biotopbestände im 
Bereich der Gewässerabschnitte, statt-
finden werden. 

-   

3.
7 

B
io

lo
gi

-
sc

he
 V

ie
lfa

lt Veränderung der Standortbedin-
gungen inkl. Entstehen neuer auen-
typischer Lebensräume, Minderung 
von Zerschneidungseffekten/ der 
Isolationswirkung von Gewässer-
Lebensräumen 

Erhöhung der naturraumtypischen Viel-
falt an Lebensräumen bzw. Wiederher-
stellung auentypischer Verhältnisse 
und Strukturen. 

Positivwirkung 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 

3.
8 

K
lim

a Baubedingte Verän-
derung des Lokal-
klimas bzw. Beein-
flussung lokal wirk-
samer Windsysteme 

  Baubedingt sind voraussichtlich - über 
die anlagebedingte Flächeninan-
spruchnahme (siehe unten) hinausge-
hend - teilweise auch Freiflächen 
(überwiegend Offenlandflächen) mit lo-
kalklimatischen Entlastungswirkungen 
im Randbereich der geplanten Maß-
nahmen/ Umgestaltungen betroffen; es 
handelt sich um eine temporäre Aus-
wirkung; bei Vegetationsbeständen mit 
längerer Entwicklungsdauer (vorliegend 
relevant v. a. Gehölzbestände) ist sie 
auch über einen längeren Zeitraum 
wirksam. 
Lagerflächen/ Erdmieten u. ä. sind bzgl. 
ihrer Wirkung auf Kaltluftströmungen 
nur gering dimensioniert, können um-
flossen werden und sind zeitlich be-
grenzt wirksam. 

 Keine lediglich bau-
bedingte Inan-
spruchnahme von 
naturnahen Gehölz-
beständen mit einer 
längeren Entwick-
lungsdauer 
 Weitgehend vegeta-

tionsschonende 
Durchführung der 
Bauarbeiten 
 -Bei Bedarf: Schutz-

maßnahmen für 
randliche Vegetati-
onsbestände 
 Wiederherstellung 

entsprechend dem 
Vorzustand nach 
Bauende 

  

Anlagebedingte Ver-
änderung des Lokal-
klimas bzw. Beein-
flussung lokal wirk-
samer Windsysteme 

  Anlagebedingt ist keine relevante Ver-
änderung bzw. keine Beeinträchtigung 
der Funktion des Altneckars und seiner 
Randbereiche als klimaökologischer 
Ausgleichsraum zu erwarten. Die Effek-
tivität der Kaltluftleistung der Wasser-
flächen wird als hoch/ sehr hoch einge-
schätzt, die der Freiflächen dagegen 
als gering eingestuft (s. o.). Die Maß-
nahmen (die zu einer Vergrößerung der 
Wasserfläche sowie amphibischer Be-
reiche führen) werden deshalb die Ef-
fektivität der Kaltluftleistung im Vorha-
bensbereich insgesamt verbessern 
(auch unter Berücksichtigung einer et-
was höheren Nettoneubefestigung von 
Flächen gegenüber der heutigen Situa-
tion). 

 Minimierung der 
Flächenbefestigung 

 
 

 

3.
9 

Lu
ft Baubedingte Emissi-

onen von Schadstof-
fen 

  Die baubedingten Emissionen durch 
Fahrzeuge und Baumaschinen sind 
zeitlich, mengenmäßig und räumlich 
eng begrenzt. Es ist keine signifikante 
Änderung der Luftqualitätskomponen-
ten zu erwarten. 
Anlage-/ betriebsbedingt sind keine re-
levanten Emissionen zu erwarten. 

 Sachgemäßer Um-
gang mit Bauma-
schinen/ Gefahren-
stoffen 
 Einhaltung geltender 

Regelungen/ Richtli-
nien 
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 

3.
10

 L
an

ds
ch

af
t Baubedingter Verlust 

von naturnahen, 
prägenden Land-
schaftselementen 

  Baubedingt sind voraussichtlich - über 
die anlagebedingte Flächeninan-
spruchnahme (siehe unten) hinausge-
hend - teilweise auch gebietstypische 
Landschaftsstrukturen (überwiegend 
Grünland, Ruderalvegetation) im Rand-
bereich der geplanten Maßnahmen/ 
Umgestaltungen betroffen; es handelt 
sich um eine temporäre Auswirkung; 
bei Vegetationsbeständen mit längerer 
Entwicklungsdauer (vorliegend relevant 
v. a. Gehölzbestände) ist sie auch über 
einen längeren Zeitraum wirksam. 
Visuelle Störungen durch Lagerflächen/ 
Erdmieten u. ä. sind nur zeitlich be-
grenzt wirksam. 

 Keine lediglich bau-
bedingte Inan-
spruchnahme von 
naturnahen Gehölz-
beständen mit einer 
längeren Entwick-
lungsdauer 
 Weitgehend vegeta-

tionsschonende 
Durchführung der 
Bauarbeiten 
 Bei Bedarf: Schutz-

maßnahmen für 
randliche Vegetati-
onsbestände 
 Wiederherstellung 

entsprechend dem 
Vorzustand nach 
Bauende 

  

Anlagebedingter 
Verlust resp. Neu-
schaffung von natur-
nahen, prägenden 
Landschaftselemen-
ten, morphologische 
Veränderungen/ Re-
liefveränderungen 

  Von der anlagebedingten Inanspruch-
nahme sind - neben anthropogen über-
prägten - auch naturnahe, gebietstypi-
sche und prägende Vegetationsstruktu-
ren (wie insb. Grünland, Uferweiden-
Gebüsch, Feldgehölze, Rohrglanzgras-
Röhrichte, Steilwand am Gewässerufer, 
Altarm und Altwasser) betroffen (siehe 
Tabelle in Pkt 2. Pflanzen). 
Im Gegenzug entstehen bzw. sollen 
auentypische Biotopbestände mit einer 
überwiegend hohen bis sehr hohen Be-
deutung für das Landschaftserleben 
entwickelt werden, wie insb. Flussab-
schnitt mit geschwungenem Verlauf, Al-
tarme, Altwasser, Wasserpflanzenbe-
stände, vegetationsfreie/ -arme Steil-
ufer und Uferabbrüche, vegetations-
freie/ -arme Sand- und Kiesufer und -
bänke, Schilfröhrichte und sonstige 
Uferröhrichte, Ruderalvegetation feuch-
ter Standorte/ gewässerbegleitende 
Hochstaudenfluren, Ufer-Weiden-Ge-
büsche, Weiden-Galeriewälder/ gewäs-
serbegleitende Auwaldstreifen, Kopf-
weiden-Bestände, Feldgehölze, Flutra-
sen u. ä.  

 Minimierung des 
Eingriffs bzw. der 
Beeinträchtigung 
von bedeutsamen 
Landschaftsstruktu-
ren im Zuge der wei-
teren Maßnahmen-
konkretisierung 
 Optimierung der 

Maßnahmenplanung 
im Hinblick auf eine 
naturnahe, auentypi-
sche Vegetations-
entwicklung im Be-
reich der neu anzu-
legenden Strukturen 
im Zuge der weite-
ren Konkretisierung 

 

  
Aus-
gleich
barkeit 
prinzi-
piell 
gege-
ben 
bzw. 
Posi-
tivwir-
kung 
durch 
Ent-
wick-
lung 
auen-
typi-
scher 
Struk-
turen 

Mögliche Zerschnei-
dung von Land-
schaftsräumen/ 
Wegeverbindungen 

  Anlage-/ betriebsbedingt erfolgt keine 
Zerschneidung von Landschaftsräu-
men/ Wegeverbindungen. 
Die Zugänglichkeit des Neckarvorlands 
wird verbessert (barrierefreier Zugang 
durch den Hochwasserdamm). 

-   

3.
11

 K
ul

tu
rg

ü- te
r Beeinträchtigung von 

Baudenkmalen/ Bo-
dendenkmalen/ ar-
chäologisch bedeu-
tenden Landschaften 

  Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 
keine entsprechenden Denkmale im 
Vorhabensbereich vorhanden. 
Im Zuge der weiteren Planung erfolgt 
eine Beteiligung/ Abstimmung der Pla-
nung mit dem behördlichen Denkmal-
schutz. 

-   
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 

3.
12

 S
ch

ut
zg

eb
ie

te
 / 

U
m

w
el

tq
ua

lit
ät

sn
or

m
en

 FFH-Gebiet 6517-
341 „Unterer Neckar 
Heidelberg - Mann-
heim“ 

  Vorhabensbedingt besteht keine direkte Betroffenheit des FFH-
Gebiets resp. von im FFH-Gebiet besonders geschützten Le-
bensraumtypen; die im FFH-Gebiet besonders geschützten Fi-
sche (Groppe, Meerneunauge, Flussneunauge) werden von den 
gewässerabwärts gelegenen Aufwertungsmaßnahmen profitie-
ren (Laich- und Jungfischhabitate, Verbesserung der lateralen 
Durchgängigkeit). 
Die Maßnahmen werden so realisiert, dass keine relevanten 
Veränderungen im Hinblick auf die Strömungsverhältnisse und 
den Sedimenttransport in den angrenzenden Gewässerabschnit-
ten erfolgen (s. o.). 
Die Maßnahmen werden so umgesetzt, dass baubedingte Stoff-
einträge/ Gewässertrübung vermieden werden; die Durchgän-
gigkeit des Gewässers während der Bauphase wird gewährleis-
tet (s. o.). 
Baubedingte Individuenverluste der besonders geschützten Fi-
sche sind nicht zu erwarten (s. o.). 

Positivwirkung im 
Hinblick auf die 
im FFH-Gebiet 
besonders ge-
schützten Fische 

Naturschutzgebiet 
2.102: Unterer 
Neckar, Teilgebiet VI 
Maulbeerinsel 
 
 
 
 
 
Naturschutzgebiet 
2.101: Unterer 
Neckar, Teilgebiet V 
Wörthel 

  Der Schutzzweck des Teilgebiets VI Maulbeerinsel (Sicherung 
des Restbestands der Pflanzung des Weißen Maulbeerbaumes) 
ist vom Vorhaben nicht betroffen. Die Maßnahmenbereiche lie-
gen am Südufer der Maulbeerinsel außerhalb der geschützten 
Baumreihe.  
Von den Maßnahmen ist eine im Teilgebiet VI Maulbeerinsel ge-
legene Fläche von überschlägig ca. 2,3 ha betroffen. Gemäß der 
Würdigung des Naturschutzgebiets „Unterer Neckar“ liegt des-
sen naturschutzfachliche Bedeutung insbesondere in Struktu-
ren, die die ehemalige Dynamik und Vielgestaltigkeit von Fluss 
und Auenlandschaft erkennen lassen. Die geplanten Maßnah-
men fördern entsprechende Strukturen und Lebensräume. 
Vorhabensbedingt besteht keine direkte Betroffenheit des Teil-
gebiets V Wörthel resp. keine direkte oder mittelbare Betroffen-
heit von dessen Schutzzweck (s. o.). 

Positivwirkungen 
im Hinblick auf 
die Förderung 
auentypischer 
Strukturen und 
Lebensräume 

Landschaftsschutz-
gebiet 2.22012: Un-
terer Neckar, Teilge-
biet Mannheimer 
Neckaraue 

  Die Maßnahmenbereiche sowie die während der Bauphase dar-
über hinaus erforderlichen Baunebenflächen liegen größtenteils 
innerhalb des LSG. 
Beeinträchtigungen des Schutzzwecks sind nicht zu erwarten. 
Die Puffer- und Ergänzungsfunktion für die Naturschutzgebiete 
bleibt weiterhin bestehen (s. o.); entsprechendes gilt für die Si-
cherung der ökologischer Grund- und Ausgleichsfunktionen. Im 
Hinblick auf die Förderung/ Wiederherstellung erholungswirk-
samer Landschaftsstrukturen und die Zugänglichkeit des Erho-
lungsraums wirken sich die Maßnahmen positiv aus. 

Positivwirkungen 
im Hinblick auf 
das Landschafts-
bild/ Erholungs-
nutzung 

Naturdenkmäler  
END 82220000008 
und  
END 822200000075 

  Vorhabensbedingt besteht keine Betrof-
fenheit der beiden Naturdenkmäler 
(Maulbeerbäume). 

-   
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3. 
Art und Merkmale 
der möglichen 
Auswirkungen 

nein ja 

Ausmaß, grenzüberschreitender 
Charakter, Schwere, Komplexität, 
Wahrscheinlichkeit, Zeitpunkt, Dau-
er, Häufigkeit, Umkehrbarkeit und 
Zusammenwirken der Auswirkungen 

Vermeidungs-/ Min-
derungsmaßnahmen 

Bewertung1) 

e u 
Biotope gem. § 30 
BNatSchG/ § 33 
NatSchG 

  Von den Maßnahmen sind folgende 
besonders geschützte Biotope von lo-
kaler Bedeutung betroffen: 

• Biotop-Nr. 165172220020 - Feldge-
hölz auf Maulbeerinsel II: rd. 0,05 ha; 

• Biotop-Nr. 165172220021 - Neckar-
ufer Maulbeerinsel: rd. 0,42 ha; 

• Biotop-Nr. 165172220069 - Gewäs-
serbegleitender Auwaldstreifen am 
Neckar (NSG Maulbeerinsel): rd. 
0,15 ha; 

• Biotop-Nr. 165172229020 - Uferwei-
dengebüsche und Auwald am 
Neckar südlich Neckarstadt: rd. 0,29 
ha. 

Mit Umsetzung der Maßnahmen ent-
stehen bzw. sollen entsprechende Bio-
topbestände entwickelt werden (Röh-
richte, gewässerbegleitende Auwald-
streifen, Ufer-Weidengebüsch, Feldge-
hölze). Die Vegetationsentwicklung wird 
im Zuge der weiteren Planung konkreti-
siert. 

 Minimierung des 
Eingriffs bzw. der 
Beeinträchtigung 
besonders geschütz-
ter Biotope im Zuge 
der weiteren Maß-
nahmenkonkretisie-
rung 
 Optimierung der 

Maßnahmenplanung 
im Hinblick auf die 
Neuschaffung ent-
sprechender Biotope 

 

  
Aus-
gleich
barkeit 
prinzi-
piell 
gege-
ben 

Überschwemmungs-
gebiet / Risikogebiet 
gem. § 73 Abs. 1 
WHG 

  Mit Umsetzung der Maßnahmen wird zusätzlicher Retentions-
raum geschaffen bzw. der Hochwasserrückhalt in der Fläche er-
höht. 
Während der Bauphase werden geeignete Regelungen/ Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Retentionsfunktion resp. des 
Wasserabflusses und der Hochwassersicherheit getroffen. 

Positivwirkung 

Überschreitung von 
Umweltqualitätsnor-
men 

  Das Vorhaben hat hierauf keine rele-
vanten Auswirkungen. 

-   

1 ) e- erheblich nachteilig (Erheblichkeit i.S.d. UVPG) u- unerheblich nachteilig/ nicht nachteilig 
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Zusammenfassung der Bewertung und Begründung/ Abschließende Beurteilung 
 

Mit dem geplanten Vorhaben können zwar zum Teil nachteilige Umweltauswirkungen i.S.d. UVPG ver-
bunden sein (Verlust von überwiegend mit Fettwiesen, teils auch mit Ruderal-/ Gehölzbeständen bestan-
dener Landfläche im Uferbereich, z. T. Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, 
Landschaft), die Gutachter kommen dennoch zu der Einschätzung, dass auf die Durchführung einer förm-
lichen Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden kann.  

Umfang und Ausmaß des Vorhabens resp. dessen nachteilige Auswirkungen sind vergleichsweise klein-
flächig und kleinräumig wirksam (kein grenzüberschreitender Charakter, mittlere bis geringe Schwere und 
Komplexität nachteiliger Auswirkungen); darüber hinaus sind mit dem Vorhaben zahlreiche, im Hinblick 
auf das Gewässer auch weiter reichende Positivwirkungen verbunden (Verbesserung der Lebensraum-
qualität für Fische und andere Fließgewässerbewohner, Wiederherstellung auentypischer Verhältnisse 
und Strukturen und damit einher gehend Erhöhung der biologischen Vielfalt, naturraumtypischer und öko-
logisch hochwertiger Lebensräume sowie der Landschaftsbildqualität/ Erholungsfunktion im urbanen Kon-
text). 

Mit den vorliegenden Unterlagen zur UVP-Vorprüfung können alle nach derzeitigem Planungsstand zu 
erwartenden umweltrelevanten Aspekte des Vorhabens, insb. die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
im UVPG genannten Schutzgüter, hinreichend ermittelt, beschrieben und überschlägig bewertet werden. 
Die zur Vermeidung/ Minimierung der zu erwartenden nachteiligen Auswirkungen auf die jeweiligen 
Schutzgüter erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (wie oben benannt) sowie die zur 
Kompensation der verbleibenden, nicht vermeidbaren erheblichen nachteiligen Auswirkungen darüber 
hinaus erforderlichen Kompensationsmaßnahmen können im Zuge der Erstellung eines Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans (LBP) zur Eingriffsregelung konkretisiert und ggf. ergänzt werden. Hierzu gehört 
auch die fachgutachterliche Berücksichtigung/ Abarbeitung der Vorgaben des Besonderen Artenschutzes 
gem. § 44 BNatSchG11. In Bezug auf die Schutzgüter des angrenzenden NATURA 2000-Gebietes (FFH-
Gebiet 6517-341 „Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim“) besteht keine relevante Betroffenheit. Potenti-
ell nachteilige baubedingte Auswirkungen lassen sich durch entsprechende Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen (wie im Rahmen der Eingriffsregelung bereits zu berücksichtigen) vermeiden. Das 
Vorhaben wirkt sich positiv auf die im FFH-Gebiet besonders zu schützenden Fischarten (Groppe, Meer-
neunauge, Flussneunauge) aus. Entsprechendes ist im Hinblick auf die Schutzzwecke der sonstigen na-
turschutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Gebiet zu erwarten.  

Im Hinblick auf unvermeidbare Beeinträchtigungen/ Eingriffe ist ihre prinzipielle Ausgleichbarkeit gegeben; 
es ist nicht zu erwarten, dass dem Vorhaben unüberwindliche naturschutzrechtliche Aspekte entgegen-
stehen. Mit Umsetzung von im Landschaftspflegerischen Begleitplan zu konkretisierenden Vermeidungs-, 
Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (inkl. Integration der Anforderungen des Besonderen Ar-
tenschutzes) ist davon auszugehen, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben.  

 

                                                           
11 Vorliegend erfolgte eine Abschätzung des Artenpotentials bzw. eine überschlägige Betroffenheitsanalyse besonders/ streng 

geschützter Arten auf Basis der Biotopkartierung mittels Zielartenkonzept Baden-Württemberg (siehe Anhang 1). Die im Zielar-
tenkonzept als untersuchungsrelevant ermittelten (Untersuchungsrelevanz 1 und 2) und artenschutzrechtlich relevanten Arten 
(europäische Vogelarten, Arten des Anh. IV resp. auch des Anh. II der FFH-Richtlinie) wurden mit den in den Maßnahmenbe-
reichen und deren Umfeld vorhandenen Biotoptypen/ faunistischen Daten abgeglichen und ihr mögliches Vorkommen entspre-
chend eingeschätzt resp. unter Pkt. 2 Tiere benannt. 
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Anhang 1: Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg - Zwischenbericht zu den 
zu berücksichtigenden/ europarechtlich geschützten Arten auf Grundlage der in den 
Maßnahmenbereichen sowie in der Umgebung vorkommenden relevanten Habitat-
strukturen (abgerufen am 11.06.2019) 
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Anhang 2: Ergebnisse der Elektrobefischung im Neckar/ Altneckar am 26.10.2018 
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